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Inf ormat ionsmit teilung
über das Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion

Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR fortgesetzt

Am 16. März 1990 setzte das Ple
num des ZK der KPdSU seine Arbeit 
fort. Auf dem Plenum wurden der Sta
tutentwurf der KPdSU und andere 
Fragen der Tagesordnung erörtert.

An der Arbeit des Plenums beteilig
ten sich Sekretäre der Stadt-, Rayon- 
und Parteikomitees einiger Partei
grundorganisationen sowie Volksde
putierten der UdSSR von der KPdSU.

In den Debatten kamen zu Wort: 
K. Salykow — Vorsitzender des Ko
mitees des Obersten Sowjets |der 
UdSSR für Fragen der Ökologie und 
der rationellen Nutzung der Natur

ressourcen, K. S. Romasanow — 
Stahlgießer im Karagandaer Hütten
kombinat, A. S. Mjakota — 1. Sekre
tär des Gebietskomitees Poltawa der 
Kommunistischen Partei der Ukraine, 
W. A. Tschurilow — 1. Sekretär des 
Bezirkskomitees der Chanten und 
Mansen der KPdSU, Gebiet Tjumen, 
J. K. Ligatschow — Sekretär des ZK 
der KPdSU, A. D. Lisitschew - Lei
ter der Politischen Hauptverwaltung 
der Sowjetarmee und der Seekriegs

flotte, M. Sch. Schamijew — 1. Sekre
tär des Tatarischen Gebietskomitees 
der KPdSU, G. W. Siwez — Sekretär 
des Parteikomitees in der Produk
tionsvereinigung „Ishewski Mechani- 
tscheski Sawod“, R. G. Janowski — 
Rektor der Akademie für Gesell
schaftswissenschaften beim ZK der 
KPdSU, N. A. Nasarbajew — 1. Se
kretär des ZK der Kommunistischen 
Partei Kasachstans, A. 1. Semskow — 
1. Sekretär des Woroschilow-Be- 
zirkskomitees der KPdSU von Mos
kau, S. W. Rafailow —- Sekretär des 
Parteikomitees in der Kohlengrube 
„Sowjetskaja“, Makejewka, Gebiet 
Donezk, B. B. Ponomarjow — Sekre
tär des Parteikomitees in der Poly
technischen Hochschule Irkutsk, M. 
M. Burokiaviclus — 1. Sekretär des 
Provisorischen ZK der Kommunisti
schen Partei Litauens (auf der Platt
form der KPdSU), L. N. Saikow — 
Sekretär des ZK der KPdSU, S. I. 
Gurenko — 2. Sekretär des ZK der 
Kommunistischen Partei der Ukraine, 
W. I. Mitrochin — Sekretär des Par
teikomitees der Moskauer Partei

hochschule, G. Tsch. Schirschin — 
1. Sekretär des Tuwinischen Gebiets
komitees der KPdSU, G. I. Anufrijew 
— Montageschlosser im Flugzeug
werk Kuibyschew, B. M. Wolodin — 
1. Sekretär des Gebietskomitees Ro
stow der KPdSU, J. A. Prokofjew — 
1. Sekretär des Stadtkomitees Mos
kau der KPdSU, W. W. Tschikin — 
Sekretär des Parteikomitees in der 
Uhrenfabrik Minsk, A. A. Rushizki — 
1. Sekretär des Gebietskomitees 
Tscherkassy der Kommunistischen 
Partei der Ukraine, S. A. Nijasow — 
1. Sekretär des ZK der Kommunisti
schen Partei Turkmenistans, J. N. 
Schogin — 1. Sekretär des Stadtkomi
tees der KPdSU Shukowski, Gebiet 
Moskau.

Von der Redaktionskommission für 
die Nacharbeitung des Statutent
wurfs der KPdSU und die Vorberei
tung anderer Dokumente des Ple
nums des ZK sprach G. P. Rasumow- 
ski.

Das Plenum faßte den Beschluß 
„Ober den Termin der Einberufung

des XXVIII. Parteitags der KPdSU, 
die Durchführung der Berichtswahl
kampagne in der Partei, die Vertre
tungsquote und den Modus der Dele
giertenwahl zum Parteitag.“

Das Plenum beauftragte die Re
daktionskommission und das Politbü
ro des ZK, den Statutentwurf der 
KPdSU unter Berücksichtigung der 
eingelaufenen Bemerkungen und der 
erfolgten Erörterung nachzuarbeiten 
(der Entwurf wird in der Presse ver
öffentlicht werden).

Auf dem Plenum wurde ein Be
schluß über die Durchführung der 
Parteikonferenz der Russischen Föde
ration angenommen.

Das Plenum billigte den Entwurf 
der Bestimmung über die Zentrale 
Kontroll- und Revisionskommission 
der KPdSU.

M. S. Gorbatschow hielt auf dem 
Plenum des ZK der KPdSU das 
Schlußwort.

Damit schloß das Plenum des ZK 
der KPdSU seine Arbeit ab.

Ergebnisse der Diskussion auf 
dem außerordentlichen Kongreß 
der Volksdeputierten der UdSSR 
bestimmen In vieler Hinsicht den 
Inhalt der 3. Tagung des Ober
sten Sowjets der UdSSR. Sie hat 
am Montag nach einer viertägi
gen, durch den Kongreß beding
ten Pause Ihre Arbeit wiederauf
genommen. Die Deputierten wol
len Ihre Aufmerksamkeit In er
ster Linie der Ausarbeitung eines 
neuen Unionsvertrages und des 
Mechanismus des Austritts der

Unionsrepubliken aus der UdSSR 
schenken.

Bel der Eröffnung der Sitzung 
schlug der Vorsitzende des Ober
sten Sowjets der UdSSR, A. I. 
Lukjanow, den Parlamentsabge
ordneten vor. eine Liste der vor
rangigen Gesetze und Beschlüs
se festzulegen, die das höchste 
gesetzgebende Organ der UdSSR 
anzunehmen hat. Diese Liste wird 
eine Grundlage der Arbeit des 
Parlaments In der kommenden 
Zelt bilden. (TASS)

Beschluß des Plenums des Zentralkomitees der KRdSU vom 16. März 1990

Ober den Termin der Einberufung des XXVIII. Parteitags der KPdSU, 
die Durchführung der Berichtswahlkampagne in der Partei, 

die Vertretungsquote und den Modus der Delegiertenwahl zum Parteitag
1. In Abänderung des Be

schlusses des Septemberplenums 
i(1989) des ZK der KPdSU Ist 
der ordentliche XXVIII. Partei
tag der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion am 2. Juli 1990 
in Moskau, im Kremlkongreßpa- 
last einzuberufen.

2. Dem Parteitag sind fol
gende Fragen zu unterbreiten:

1) Ober den Verlauf der Um
gestaltung und die Aufgaben der 
Partei. Bericht des Zentralkomi
tees der KRdSU. Berichtenstat
ter — Generalsekretär des ZK 
der KPdSU Genosse M. S. Gor
batschow.

2) Bericht der Zentralen Re
visionskommission der KPdSU. 
Berichterstatterin — Stellvertre
tende Vorsitzende der Zentralen 
Revisionskommission der KPdSU 
Genossin A. A. Nisowzewa.

3) Über die Plattform der 
KPdSU ..Zum humanen demo
kratischen Sozialismus".

4) Über das Statut der KPdSU.
5) Ober die Bestimmung be

treffs der Zentralen Kontroll- 
und Revisionskommission der 
KPdSU.

6) Wahl der Zentralorgane der 
Partei.

Ei Ist als zweckmäßig zu be
finden, daß die mit der Plattform 
und dem Statut der KPdSU ver
bundenen Fragen 1m Bericht zur 
ersten Frage dargelegt wenden.

3. Es Ist die Vertretungsquote 
zum XXVIII. Parteitag der 
KPdSU festzulegen — ein Dele
gierter von Je 4 000 Parteimit
gliedern.

4. Es ißt als notwendig zu 
erachten,. Delegierte zum XXVIII. 
Parteitag der KPdSU auf brei
ter demokratischer Grundlage, 
in der Atmosphäre des Wettei

ferns und der Alternative unter 
unmittelbarer Teilnahme aller 
Kommunisten zu wählen.

Anzunehmen sind die Vor
schläge über den Modus der De
legiertenwahl zum XXVIII. Par
teitag der KPdSU, die von, der 
Kommission beim ZK der KPdSU 
für Fragen des Parteiaufbaus 
und der Kaderpolitik auf der Ba
sis der Vorschläge von Partei
organisationen, Kommunisten und 
Parteilosen ausgearbeitet wonden 
sind (sie werden bedgelegt).

Die Listen der gemäß der fest
gelegten Ordnung gewählten De
legierten werden für den 
XXVIII. Parteitag der KPdSU 
durch die Gebiets- und Regions
parteikonferenzen, die Parteita
ge der Kommunistischen Partei
en der Unionsrepubliken, in den 
Kommunistischen Parteien der 
Ukraine, Belorußlands, Usbeki
stans und Kasachstans durch die 
Gebietsparteikonferenzen und in 
Moskau durch die Bezlnkskonfe- 
renzen der KPdSU gestaltet und 
unterbreitet.

Die Kommunisten der Partei
organisationen In der Sowjetar
mee, der Seekriegsflotte, In den 
inneren und Grenztruppen wählen 
die Delegierten zum XXVIII. 
Parteitag der KPdSU auf Par
teikonferenzen der entsprechen
den Vereinigungen. Waffengat
tungen und Teilstreitkräfte.

■Die In den Parteiorganisatio
nen der sowjetischen Einrichtun
gen im Ausland registrierten 
Kommunisten wählen die Dele
gierten zum XXVIII. Parteitag 
der KPdSU auf ihrer Parteikon
ferenz, die In Moskau durchge
führt wird.

5. Die Ordnung und der Ter
min der Einberufung der Be- 
rlchtswahlkampagne In den Par
teiorganisationen werden durch

die ZK der Unionsrepubliken so
wie die Reglons- und Gebiets
komitees der KPdSU In der 
RSFSR festgelegt.

Der Modus der Wahl der De
legierten zu Stadtparteikonferen
zen (in Städten, die eine bezirks
mäßige Parteistruktur haben), zu 
Kreis-, Gebiets-, Regionspartei
konferenzen und zu Parteitagen 
der Kommunistischen Parteien 
der Unionsrepubliken wind durch 
die Plenartagungen der entspre
chenden Partetkomltees bestimmt. 
Es Ist zu empfehlen, Im Laufe 
der Wahlen von Delegierten zu 
Konferenzen und Parteitagen 
sowie im Laufe der Bildung der 
Parteiorgane die Im vorliegen
den Beschluß für die Wahlen der 
Delegierten zum XXVIII. Partei
tag der KPdSU festgelegten 
Herangehenswelsen und die Be
stimmungen des Entwurfs des 
neuen Statuts der KPdSU anzu
wenden.

6. Zur Demokratisierung der 
Wahl von Delegierten zu Konfe
renzen und Parteitagen sowie der 
Wahl der leitenden Parteiorgane 
wind festgelegt:

Als gewählt gelten die Kan
didaten. die Stimmenmehrheit 
gegenüber anderen Kandidaten 
erhielten, dabei aber mehr als die 
Hälfte der Stimmen der KPdSU- 
Mltglldder, die sich an der Ver
sammlung beteiligten, der De
legierten der Konferenz oder 
des Parteitags, der Mitglieder des 
Partelfkomitees oder eines ande
ren Wahlorgans;

die Partelversammlung, die 
Konferenz, der Parteitag, die 
das höchste Organ der entspre
chenden Parteiorganisation oder 
Kommunistischen Partei bilden, 
sind berechtigt, die Frage der 
Wahl des 1. Sekretärs (des Se
kretärs) des Partelkomitees oder

einer anderen zu wählenden Per
son durch alle auf der Versamm
lung, Konferenz oder auf dem 
Parteitag Anwesenden zu lösen. 
Dahel wirid die Ordnung der Ab
lösung dieser gewählten Person 
im weiteren festgelegt.

Von diesen Bestimmungen soll 
man sich bis zur Annahme des 
neuen Statuts der UdSSR leiten 
lassen.

7. Auf den Wahlberichtsver
sammlungen. -konferenzen, auf 
den Parteitagen der Kommunisti
schen Parteien der Unionsrepu
bliken gilt es, die Sachlage in 
den Parteiorganisationen sowie 
die Maßnahmen zur grundsätzli
chen Verbesserung der Parteiar
beit tiefgreifend und allseitig zu 
behandeln, die Entwürfe der 
Plattform des ZK der KPdSU 
zum XXVIII. Parteitag und des 
Statuts der KPdSU zu erörtern. 
Es kommt darauf an, durch die 
Rechenschaftslegungen und Wah
len sowie durch die gesamte 
Vorbereitung des Parteitags ver
schiedene Standpunkte der Kom
munisten zu ermitteln, daß sie Im 
Geiste der Achtung Jeder Mei
nung wie auch des Rechts der 
Minderheit auf die Äußerung Ih
res Standpunkts durchgeführt 
werden. Es Ist nötig, den kon
struktiven Charakter der Ver
sammlungen, Konferenzen und 
Parteitage, eine kollektive Aus
arbeitung von Vorschlägen zu 
kardinalen Fragen der Rolle und 
Tätigkeit der Partei In der Ge
sellschaft, zur Demokratisierung 
ihres Innenlebens, zur Durchset
zung der Macht der Parteimasse 
zu gewährleisten.

Die Vorbereitung auf den 
XXVIII. Parteitag der KPdSU 
soll zur Ideologischen und organi
satorischen Konsolidierung der 
Kommunisten, zur Erhöhung der 
Wirksamkeit einer Jeden Partei
organisation sowie zur Festigung

der Führungsrplle der KPdSU In 
der Gesellschaft und zu ihrer Aktl- 
tlvlerung bei der Lösung der 
Aufgaben der Vertiefung der 
Perestroika beitragen.

Ein besonderes Augenmerk Ist 
auf die Heranziehung neuer, fri
scher Kräfte aus der Mitte der 
Kommunisten zur Parteiarbeit 
zu schenken, die der Sache der 
Umgestaltung ergeben sind, die 
Unterstützung der Parteiorgani
sationen genießen, die partei-po
litischen Methoden beherrschen 
sowie auf Beförderung auf die 
leitende Parteiposten von Men
schen, die der Erneuerung der 
KPdSU auf der Grundlage der 
Beschlüsse des XXVIII. Partei
tags der KPdSU einen effektiven 
Charakter zu verleihen vermögen.

8. Gemäß den Zielsetzungen 
der XIX. Unionsparteikonferenz 
können auf den bevorstehenden 
Parteitagen und -konferenzen ein
heitliche Kontroll- und Revisions
kommissionen gewählt werden. 
Bis zum XXVIII. Parteitag der 
KPdSU können die Kontroll- und 
Revisionskommissionen sich in ih
rer praktischen Arbeit von der 
provisorischen Bestimmung leiten 
lassen, die vom ZK der KPdSU 
(„Iswestlja des ZK der KPdSU", 
Nr. 1, 1989) bestätigt worden 
sind.

9. Das Politbüro des ZK Ist zu 
beauftragen, die mit der Vorbe
reitung des XXVIII. Parteitags 
der KPdSU verbundene Arbeit 
unter Heranziehung von Mitglie
dern und Kandidaten des ZK der 
KPdSU, des Parteiaktivs an der 
Basis an sie offen und publik 
durchzuführen. Es Ist als zweck
mäßig anzusehen, aus der Mitte 
der zum Parteitag gewählten 
Delegierten Komml s s 1 on e n 
(Gruppen) für die Ausarbeitung 
der Grunddokumente und Resolu
tionen zum Parteitag der KPdSU 
zu schaffen.

Die Montagehalle Nr. 17 des Ze- 
linograder Werks „Zelinogradsel- 
masch" arbeitet seit April 1989 nach 
dem Kollektivvertrag. Die Bohrerin 
3. Qualifikationsgruppe Katharina 
Lemke (im Bild) ist in diesem Kol
lektiv eine der Bestarbeiterinnen. Im 
Betrieb ist sie schon sieben Jahre 
tätig. Foto: Viktor Nagel

/Wirtschaftsleben  ̂
V kurzgefaßt y

In zügigem Tempo rüsten die 
Mechanisatoren des Sowchos 
„Kusnezk!" im Gebiet Karaganda 
zur bevorstehenden Bodenbear
beitung und Aussaat. Zur Zelt ist 
Im Betrieb sämtliche Landtechnik 
einsatzbereit. Bel ihrer Wieder
herstellung bewährten sich gut die 
Jungen Traktoristen Viktor So- 
boljewski und Wilhelm Schreiner. 
Die diesjährige Aussaat wird für 
sie die erste sein.

Mit gutem Anlauf sind die 
Werktätigen der Semlpalatlnsker 
Schuhfabrik In das neue Plan
jahr gestartet. Die Planaufgaben 
für Januar und Februar sind mit 
Planplus erfüllt worden. Beson
ders erfolgreich waren dabei die 
Kollektive von L. Alexejenko und 
Sh. Abdullajewa. Das Kollektiv 
hat überplanmäßige Erzeugnisse 
für mehrere Tausend Rubel gelie
fert.

Telegramm
Vilnius, Oberster Sowjet der Litauischen SSR, an den Vor

sitzenden des Obersten Sowjets der Litauischen SSR
V. Landsbergis

Ich richte an Sie den am 15. März 1990 gefaßten Beschluß des au
ßerordentlichen dritten Kongresses der Volksdeputierten der UdSSR.

Informieren Sie Innerhalb von drei Tagen über Maßnahmen zur
Realisierung dieses Beschlusses ______

Präsident der UdSSR M. GORBATSCHOW

Beschluß
des außerordentlichen dritten Kongresses 

der Volksdeputierten der UdSSR im Zusammenhang 
mit den Entscheidungen des Obersten Sowjets 
der Litauischen SSR vom 10.-12. März 1990 5

Der Oberste Sowjet der Lltaul 
sehen SSR hat am 10. —12. 
März 1990 Beschlüsse über die 
„Wiederherstellung der Unabhän
gigkeit des litauischen Staates" 
und über die Aufhebung der 
Wirkung der Verfassung der Li
tauischen SSR und der Verfas
sung der UdSSR auf dem Terri
torium der Republik angenom
men.

Über das Verfassungsrecht auf 
Selbstbestimmung verfügend, 
darf Jede Unionsrepublik zu
gleich weder beim Eintritt in die 
Föderation noch beim Austritt 
aus derselben die dabei entste
henden politischen, sozialökono
mischen, territorialen, rechtli
chen und anderen Probleme Igno
rieren.

Der Kongreß der Volksdepu- 
tlerten betrachtet die genannten 
Entscheidungen des Obersten So
wjets der Litauischen SSR als 
Dokumente als solche, die keine 
gesetzliche Juristische Kraft ha
ben.

Der Kongreß der Volksdepu
tierten der UdSSR stellt fest, daß 
die Souveränität der Union der 
SSR und der Geltungsbereich 
der Verfassung der UdSSR ge
mäß den Artikeln 74 und 75 der 
Verfassung der UdSSR sich wei
terhin auf das Territorium Litau
ens als einer sowjetischen soziali
stischen Unionsrepublik erstrek- 
ken.

Der Kongreß der Volksdepu- 
tlerten der UdSSR beschließt:

1. Die Rechte Jeder Unionsre
publik auf freien Austritt aus 
der UdSSR bekräftigend (Artikel 
72 der Verfassung der UdSSR), 
bestimmt der Kongreß, daß die 
einseitigen Entscheidungen des 
Obersten Sowjets der Litaui
schen SSR. die den Artikeln 74 
und 75 der Verfassung der 
UdSSR widersprechen, ferner
hin, bis zur gesetzlichen Festle
gung der Ordnung und der Fol
gen des Austritts aus dem Be
stand der Sowjetunion für ungül
tig erklärt werden.

2. Der Präsident der UdSSR, 
der Oberste Sowjet der UdSSR 
und der Ministerrat der UdSSR 
werden beauftragt, bis zur An
nahme der entsprechenden Ent
scheidungen über diese Frage die 
Verteidigung der legitimen 
Rechte Jedes In Litauen leben
den Menschen sowie die Wah
rung der Rechte und Interessen 
der UdSSR und der Unionsrepu
bliken auf dem Territorium der 
Litauischen SSR abzusichern.

3. Die Staats- und Verwal
tungsorgane der Litauischen 
SSR werden aufgefondert, alle 
Maßnahmen zu treffen, damit Ge
setz und Rechtsordnung auf dem 
Territorium der Republik nicht 
verletzt werden.

Moskau. Kreml
15. März 1990

Beschluß des Obersten Sowjets der UdSSR
Über das Inkrafttreten des Gesetzes der UdSSR „Über das Eigentum in der UdSSR“

Der Oberste Sowjet der UdSSR 
beschließt:

1. Das Gesetz der 
„Über das Eigentum 
■UdSSR" ist ab 1. 
Kraft zu setzen.

2. Bis zur Koordinierung der 
Gesetzgebung der Union der SSR 
und der Unionsrepubliken mit 
dem Gesetz der UdSSR „Über 
das Eigentum In der UdSSR" 
werden die heute geltenden Ge
setzgebungsakten der Union der 
SSR, der Unlons- und autonomen 
Republiken angewandt, insofern 
sie diesem Gesetz nicht wider
sprechen. Dabei gelten die vor 
dem Inkrafttreten dieses Geset
zes angenommenen Beschlüsse 
der Regierung der UdSSR, der 
Regierungen der Unlons- und 
autonomen Republiken -über Fra
gen, die von Rechts wegen nur 
durch Gesetzgebungsakte regu
liert wenden können, auch wei
terhin bis zur Verabschiedung 
der entsprechenden Gesetzge
bungsakte.

3. Das Gesetz der UdSSR

UdSSR
____ In der
1. Juli 1990 in

„Über das Eigentum 
UdSSR" bezieht sich 
Rechtsverhältnisse, die 
dem Inkrafttreten des Gesetzes, 
d. h. ab 1. Juli 1990, entstehen.

Gegenüber den Rechtsverhält
nissen, die bis zum 1. Juli 1990 
zustande kommen, wind das Ge
setz der UdSSR „Über das Ei
gentum In der UdSSR" hinsicht
lich Jener Rechte und Verpflich
tungen angewandt, die nach dem 
Inkrafttreten des Gesetzes ent
stehen weriden.

Die Bestimmungen des Punk
tes 2 des Artikels 7 des genann
ten Gesetzes erstrecken sich auf 
die Rechtsbeziehungen, die so
wohl vor als auch nach dem 1. 
Juli 1990 entstanden sind oder 
entstehen werden.

4. Die Bestimmungen des Ge
setzes der UdSSR „Über das Ei
gentum in der UdSSR" hinsicht
lich des Staatseigentums: des 
Unionseigentums, des Eigentums 
der Unionsrepubliken, der auto
nomen Republiken, der autono
men Gebiete, der autonomen

In der 
auf die 

nach

Kreise sowie des Kommunalei
gentums treten In Kraft Je nach 
der Abgrenzung der Eigen
tumsbeziehungen zwischen den 
genannten Eigentumsarten.

Der Ministerrat der UdSSR 
hat bis zum 1. Juli 1990 gemein
sam mit den Regierungen der 
Unionsrepubliken und unter Be
teiligung der autonomen Republi
ken die Abgrenzung der Eigen
tumsverhältnisse zwischen dem 
Unionseigentum und dem Eigen
tum der Unionsrepubliken zu ge
währleisten. Dabei Ist davon aus
zugehen, daß zum Eigentum der 
Unionsrepubliken neben dem Be
sitztum der Betriebe, Institutio
nen und Organisationen mit Re- 
publikunterstellung auch das Be
sitztum der Betriebe, Institutio
nen und Organisationen mit Uni
onsunterstellung gehören muß, 
die den Unionsrepubliken über
eignet wenden.

■Es ist festzulegen, daß die Ab
grenzung des Besitztums zwi
schen dem Eigentum der Unions
republik und dem Eigentum der

autono-
Bezlrke

autonomen Republiken, 
men Gebiete, autonomen 
und der administrativ-territorialen 
Gebilde In der Ordnung erfolgt, 
die In den Gesetzgebungen der 
Unlons- und der autonomen Re
publiken ausgehend von den in 
den Abschnitten 1 und 2 des vor
liegenden Punktes vorgesehenen 
Prinzipien festgelegt wind.

5. Die Gerichtssachen, die 
laut dem Gesetz der UdSSR 
„Ober das Eigentum In der 
UdSSR" zum Kompetenzbereich 
des Gerichts und der Staatlichen 
Arbitrage gehören und In den 
Verwaltung^- und sonstigen Orga
nen nicht bis zum 1. Juli 1990 
abgeschlossen sind, sollen durch 
die Gerichte und Organe der 
Staatlichen Arbitrage gemäß der 
neu festgelegten Zuständigkeit 
behandelt werden.

6. Die Regelungen über den 
Schutz des Eigentumsrechts, die 
In den Artikeln 32—34 des Ge
setzes der UdSSR „Über das Ei
gentum In der UdSSR" vorgese
hen sind, erstrecken sich auch auf

die Anforderungen, die vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes ent
standen sind.

Das im Punkt 2 des Artikels 
31 des Gesetzes vorgesehene 
Recht auf Ersatz des Schadens, 
der dem Eigentümer durch die 
Annahme des Gesetzgebungsaktes 
über die Einstellung des Ei
gentumsrechtes zugefügt wird, 
gilt auch für die Akte, die nach 
dem Inkrafttreten des Gesetzes 
verabschiedet wurden.

7. Der Mlnlsterrat der UdSSR 
wird beauftragt:

Im Jahre 1990 dem Obersten 
Sowjet der UdSSR folgende Ent
würfe zur Erörterung vorzu
legen:

der Gesetzgebungsakte der 
UdSSR, die die Rechtsverhältnis
se bezüglich des Zustandekom
mens und der Auswertung von 
Erfindungen und Entdeckungen, 
von wissenschaftlichen, Litera
tur- und Kunstwerken und ande
ren Objekten des geistigen Ei
gentums regulieren:

des Gesetzgebungsaktes, der 
' die Arten des Eigentums festlegt, 

das 1m Interesse der staatlichen 
und gesellschaftlichen Sicherheit 
oder gemäß der Internationalen 
Verträge der UdSSR nicht Im 
Besitz von Bürgern sein darf;

der Gesetzgebungsakte über 
Aktiengesellschaften sowie über 
andere wirtschaftliche Gesell
schaften und Genossenschaften;

ibds zum 1. Juli 1990 dem 
Obersten Sowjet der UdSSR sind 
Vorschläge über die Bildung ei
nes Staatsorgans zu unterbreiten, 
das über das Besitztum des Uni
onseigentums verfügen wird;

bis zum 1. Juli 1990 sind die 
Beschlüsse der Regierung der 
UdSSR mit dem Gesetz der 
UdSSR „über das Eigentum In 
der UdSSR" In Übereinstimmung 
zu bringen;

bis zum 1. Juli 1990 ist die 
Überprüfung und Aufhebung der 
Normativakte, darunter auch der 
Instruktionen durch die Ministe
rien, Staatlichen Komitees und 
zentralen Organe der UdSSR ab
zusichern, die dem genannten Ge
setz widersprechen:

bis zum 1. Juli 1990 sind dem 
Obersten Sowjet der UdSSR Vor
schläge über die Koordinierung 
der Gesetzgebungsakten der 
UdSSR mit dem Gesetz der 
UdSSR „Über das Eigentum In 
der UdSSR" zu unterbreiten.

8. Die Obersten Sowjets der 
Unlons- und der autonomen Re
publiken haben die Gesetzgebun
gen der Unlons- und der autono
men Republiken mit dem genann
ten Gesetz in Übereinstimmung 
zu bringen.

Vorsitzender des Obersten Sowjets der UdSSR
M. GORBATSCHOW

Moskau. Kreml, 6. März 1990
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Während des Krieges gab es 
über das Tun und Handeln der 
Partisanen nur karge Berichte. 
Die Kommandeure trugen mei
stens andere Namen, sogar die 
Ortschaften ihrer Kampfhandlun
gen wurden nicht genannt. Die 
Lage forderte diese Geheimhal
tung. Nach Kriegsende berichteten 
über Alexander Hermann die 
Zeitung „Krasnaja Swesda“ so
wie seine Kampfgefährten.

Während des Krieges kehrten 
die Partisanen oft bei der Fami
lie Splnew im Dorf Poshltowo ein. 
Den ganzen Krieg hindurch hal
fen die Splnews den Partisanen. 
Im Sammer 1943 hatte In ihrem 
Haus der Stab der Dritten Le
ningrader Partlsanen-Brlgade un
ter Alexander Hermann seinen 
Sitz.

Die Hauswirtin Klawdlja Spl- 
newa erzählte:

Die Faschisten hatten vor Alex
ander Hermann eine Heidenangst. 
Einmal trug sich folgendes zu. 
Ausnahmslos alle Partisanen wa
ren zur fälligen Operation ausge- 
zogen. Und da tauchte, weiß Gott, 
woher, ein kleineres Wlrtschafts- 
kommando auf Die deutschen 
Soldaten waren erst Im Begriff, 
ins Dorf einzurücken, da kam ih
nen ein etwa zwölfjähriger Jun
ge entgegen und schrie aus Lei
beskräften: „Hermann kommt! 
Herrmann kommtl“ 
Die Faschisten machten promt 
kehrt. Alexander Hermann aber 
war damals weit weg von hier. Er 
kam mit seinen Partisanen erst 
am nächsten Tag zurück.

Bel den Faschisten galt Her
mann als Verräter, fährt Klawdlja 
Splnewa in Ihrer Erzählung fort. 
In Wirklichkeit war er Jedoch ein 
herzensguter Mensch. Müde von 
der fälligen Operation zurückge
kehrt, bat er oft um im Ofen ge
dämpfte Milch ,jnlt Haut“. Da
bei lächelte er so einnehmend. 
Andere griffen nach dem 
Schnappsglas. Er Jedoch zog die 
Milch vor. Dann ging er In den 
Gemüsegarten. Dort hatten wir et
was Roggen gesät. Da stand er 
dann und labte sich am Anblick 
des Grüns. „Er hatte ein großes 
Herz“, fügt der alte Splnerw 
hinzu, ein Mann hoch In den Acht
zigern. Sein Gedächtnis läßt in 
den letzten Jahren nach, 
und versagt manchmal. Doch heu
te Ist er wie umgewandelt. Er 
hat aufmerksam zugehört, worüber 
seine Tochter erzählte, und er
gänzte sogar manches.

Schon zu Lebzelten des Helden 
entstanden um ihn Legenden und 
Lieder. Sie wurden nicht nur von 
den Partisanen gesungen, die er 
anführte. Auch die Einwohner 
der okkupierten Dörfer sangen 
sie. Als Kampflosung klangen sie 
in den Wäldern, wo die Auseinan
dersetzungen mit den Faschisten 
.besonders scharf waren.

Im Rayon Nowosokolnlkl wuß
te man mir zu erzählen, daß eine 
alte Kolchosbäuerin schrecklich 
verprügelt wurde, weil sie dem 
Speichellecker-Starosten auf die 
Frage, was sie über den Banditen 
Hermann gehört habe, stolz ge
antwortet habe: „Sehr viel Gutes. 
Er ist nämlich kein Bandit wie du, 
sondern unser General, den uns 
Moskau selbst gesandt hat.“

Nachdem der Verräter die alte 
Frau arg zugerichtet hatte, schrie 
er wütig: „Jetzt wirst du, alte He
xe, den Hermann bestimmt lange 
nicht vergessen!“

Nur mit Mühe erhob sich die 
Patriotin vom Boden und sagte 
zornig: „Wart nur, Judas, der 
Strafe wirst du doch nicht ent
gehen. Und an unser Väterchen 
General werde ich Jetzt noch viel 
öfter denken. Gewiß wind er dei
ner auch nicht vergessen!“

Der Erzähler behauptete, er 
habe es mit eigenen Augen gese
hen, wie der elende Verräter In 
jener Nacht erschlagen wurde. 
Und das habe selbst Hermann 
getan. Ein großer, starkgebauter 
Mann, der schlohweiße General 
Hermann Der alte General war 
damals — sage und schreibe — 
27 Jahne alt...

Ein Manöver folgte 

aufs andere
General Watutin erhob sich, 

trat hinter dem Tisch hervor 
und trat zur Karte:

„Jawohl, eben Strelfzüge im tie
fen Hinterland brauchen wir, Leo- 
nld Michallowltsch. Man soll bis 
zum Oberlauf des Flusses Well- 
kaja und noch weiter Vordringen, 
bis zur lettischen Grenze, bis 
hierher”. Dabei zog der Zeige
stock des Stabschefs auf der Karte 
eine Linie nach dem Westen und 
machte an einem kleinen schwar
zen Kreis halt. Bis daher soll die 
Brigade vorrücken, bis Sebesh. 
Das Ist eine alte Grenzfestung. 
Rundherum Seen und Fichtenwäl
der.

Watutins Gesprächspartner, ein 
Major von mittlerem Wuchs und

auch mittleren Jahren, sagte da
zu, gutmütig lächelnd:

„Wenns sein muß, wenden wir 
bis zu diesen Naturschönheltgn 
eben Vordringen. Selen Sie un
besorgt. Nikolai Fjodorowitsch, 
wir schaffen’s schon. Unsere Tak
tik Ist einfach: Anzünden und 
verschwinden.”

Als Watutin diese Worte hörte, 
die noch während des Bürger
krieges In der Ukraine aufgekom
men waren, lächelte er. führte 
aber im strengen Ton weiter aus:

„Mit großer Hilfe der Luft
streitkräfte dürft ihr leider nicht 
rechnen. Es mangelt eben an Flug
zeugen. Nicht nur bei uns, son
dern auch an der ganzen Nond- 
westfront. Ein Manöver muß aufs 
andere folgen. Das muß uns hel
fen, muß schließlich unser Trumpf 

sein. Von Kühnheit und Tapferkeit

Romantik des revolutionären 
Kampfes und der Kämpfe um die 
Sowjetmacht umwobene Lenln- 
Snad übte auf den empfänglichen 

ungen einen starken Einfluß aus.
Bereits in der Kindheit gefielen 
Ihm ganz besonders Menschen 
mit verblichenen Budjonny-Hel- 
men.

Belm Einschlafen sah sich der 
kleine Sascha zusammen mit den 
Budjonny-Reitern Kachowka stür
men, mit den Worten der „In
ternationale” zum letzten Angriff 
auf die Pulkowo-Höhen gemein
sam mit den In strengen Reihen 
marschierenden schwarz gekleide
ten Kronstädter Matrosen über
gehen.

Als Schüler träumte Sascha da
von, Panzerfüihrer zu werden. Die
ser Traum führte Ihn zuerst In das 
Autostraßenbautechnikum und dar-

lm April 1942 überquerte die 
Zweite Sonder-Partlsanenbrlgarie 
die Frontlinie. Die sechsmonati- 
Sen Manöver im Hinterland des 

legners waren beendet. Die 
wichtigsten Aufgaben, die das 
Kommando der Nordwestfront der 
Partisanenbrigade gestellt hatte, 
waren erfüllt.

Kommandeur der
3. Partisanenbrigade
Die Partisanen bewegten sich 

längs der Chausseestraße. Der 
Gegner bestrich die ganze Gegend 
mit Geschossen und Minen. Die 3. 
Brigade der Leningrader Parti
sanen zog ins feindliche Hinter
land. Das war Anfang August 
1942. Hauptmann Alexander Her-

„So verlieren wir alle Menschen. 
Wenn wir schon umkommen sol
len, dann wenigstens im Gefecht“.

Der Kommissar pflichtete dem 
Brigadenkommandeur bei. Und 
die müden und hungrigen Kämp
fer nahmen wiederum ein Gefecht 
auf. Die feindliche Umkreisung 
war durchbrochen. Nach einem 
aufreibenden nächtlichen Marsch 
machte die Brigade in den Sumpf 
halt.

Die Faschisten setzten auf den 
Kopf des BLgadekommandeure 
Hermann einen Preis von 400 000 
Mark fest. Wer Jedoch ihn leben
dig zur Gestapo bringe. sollte 
zusätzlich ein Einzelgehöft, zwei 
Kühe und ein Pferd bekommen.

Die letzten zwei Monate des 
Jahres 1942, den ganzen Winter 
und den Frühling 1943 verbrach
ten die Partisanen in ununterbro-

Zum 45. Jahrestag des Sieges

Um ihn entstanden Legenden
Alexander HERMANN wurde am 24. Mai 1915 in Petrograd Alexander Hermann kam am 6 September 1943 ums Le-

als Sohn eines Angestellten geboren. Mitglied der KPdSU seit ben — beim Ausbruch aus der feindlichen Umkreisung beim Dorf
1942 Nach Beendigung der Siebenklassenschule schlosserte Alex- Shitniza im Rayon Noworshew, Gebiet Pskow. Laut Er aß des Pra-
ander und studierte am Technikum für Automobilbau. Ab Novern- sidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 2. April 1944 wur-
ber 1933 Ist er bei der Roten Armee. 1937 absolvierte er die Pan- de ihm der Titel „Held der Sowjetunion postum verliehen Er
zeroffizlersschule in Orjol. Darauf folgte der Dienst in einer mecha- wurde ferner mit dem Leninorden, dem Rotbannerorden und dem 
nisierten Brigade. Zum Kriegsbeginn war er im zweiten Studien- Orden des Vaterländischen Krieges 1. Klasse ausgezeichnet. 
Jahr der Militärakademie „M. W. Frunse“. „ Alexander wurde auf dem Zentralplatz der Stadt Waldai im

Seit Juli 1941 versah Hermann seinen Dienst in einer Auf- Gebiet Nowgorod beigesetzt. Im Dorf Shitniza wurde ihm zu Ehren
klärungselnheit des Stabs der Nordwestfront, war dann stellver- ein Obelisk errichtet. Mit dem Namen des Helden wurden Straßen
tretender Kommandeur der Zweiten Sonder-Partisanen-Aufklärungs- in Leningrad, Nowgorod, Noworshew und Pojchow benannt. Da-
brlgade. Seit dem Sommer 1942 war er Kommandeur der Dritten selbst wurden auch Memorialtafeln angebracht. Nach Ihm wurden
Leningrader Partlsanen-Brlgade. Unter Alexander Hermanns Kom- außerdem Straßen in den Städten Waldai und Ostrow des Ge-
mando vernichtete die Brigade mehrere Tausende Soldaten und blets Pskow, Kolchose in den Gebieten Pskow und Nowgorod be-
Offiziere des Gegners, brachte rund 300 Eisenbahnzüge zum Ent- nannt. Den Namen des Helden trägt auch die Pionierfreundschaft
gleisen, sprengte Hunderte Lastkraftwagen und rettete über 35 000 der 301. Schule In Leningrad.
sowjetische Bürger vor der Verschleppung nach Deutschland.

spreche Ich nicht. Ihr wißt gut, 
wen ihr euch wählt und auf wen 
Verlaß ist. Als Aufklärungschef 
setzen wir den Oberleutnant Her
mann ein — einen Panzerführer, 
aus der Sonderschule der Militär
akademie, einen Aufklärer. Man 
sagt, er sei übermäßig hitzig und 
auch ziemlich Jung für solch ei
nen Posten. Doch ein Brigade
kommandeur wie Major Litwinen
ko” — wiederum verlieh Watu
tin dem Gespräch eine freund
schaftliche Note — „braucht auch 
draufgängerische Helfer”.

Litwinenko lächelte verlegen 
und fragte dann vorschriftsmäßig; 
„Gestatten Sie zu handeln, Ge
nosse General?“

„Handeln Sie, Leonid Mlchallo- 
witsch. Vergesen Sie nur nicht, 
stets über die Ergebnisse zu mel
den“.

Dieses Gespräch fand in einer 
sehr schweren Zeit statt. Die fa
schistischen Panzergruppen stie
ßen weiter keilförmig in die Ver
teidigungslinie der Roten Armee 
vor. Dennoch gelang es, an meh
reren Frontabschnitten, das An- 
griffstempo des Gegners zu dämp
fen.

In der Leningrader Richtung 
zwangen unsere Truppenteile dem 
Gegner Frontalgefechte auf.

Der herausragende Heerführer 
General Watutin, der über einen 
weiten operativ-strategischen Ge
sichtskreis verfügte, analysierte 
nachdenklich das Frontgeschehen 
vom Sommer 1941. Dabei erkann
te er die starken und schwachen 
Selten des Gegners, suchte nach 
anfechtbaren Stellen und bemüh
te sich, diese anzugreifen.

Der Strelfzug der Zweiten Son- 
der-Partlsanenbrlgade an der 
Nordwestfront sollte sich gerade 
zu solch einem Manöver gestalten. 
Diese Sondervereinigung aus frei
willigen Kadersoldaten der Roten 
Armee hatte zur Aufgabe, in die 
Nahtstelle der faschistischen Grup
pen „Nord“ und „Zentrum“ vor
zudringen, Stredfzüge im tiefen 
Hinterland des Gegners vorzu
nehmen, Aufklänungsangaben für 
die Front zu ermitteln und Besat
zungsgarnisonen zu vernichten.

Als Alexander Hermann von 
seiner Einweisung in die Brigade 
Litwinenko erfahren hatte, freu
te er sich sehr. Er wollte schon 
längst bei den Kampfhandlungen 
selbständig mitmachen. Der Streif
zug in das Hinterland des Geg
ners, dabei unter dem Komman
do solch eines Mannes wie Lit
winenko, betrachtete er als eine 
große Ehre.

Der Brigadekommandeur fand 
ebenfalls Gefallen an Hermann. 
Eines Nachts, als die Scheinwer
ferstrahlen ihres Wagens unsicher 
den Weg Im Wald abtasteten, wur
de der den Alteren gegenüber sonst 
ziemlich reservierte Alexander 
mit dem Major sehr vertraulich. 
Er erzählte ihm über seine Kind
heit und seine Jugend... Hermann 
wurde in Leningrad geboren. In 
der Stadt an der Newa verging 
auch seine Jugend. Das von der

auf in die Offizlers-Panzerschule 
Orjol. Das Geleit in die Armee 
gab ihm der Leningrader Kom
somol.

...Die Manöver der Zweiten 
Sonderbrigade zogen sich über 
mehrere Monate. Nichts konnte 
die Kühnen des Litwinenko zum 
Halt bringen oder von der 
Marschroute abbringen, die ih
nen von Watutin vorgezeichnet 
worden war — weder die Schnee- 
stiürme Lm ersten Kriegswinter 
noch das danach einsetzende 
Schlammwetter und die Wege- 
losigkeit noch die Aktionen der 
Strafkommandos und Sperrabtei- 
lungen der Faschisten. Diese Ma
növer waren für Hermann eine 
gute Schule der Tapferkeit. Und 
er hat sie mit „ausgezeichnet“ 
absolviert.

Litwinenko unterließ es nicht, 
dem Stab Meldungen über ihr 
Tun und Handeln zu erstatten. Er 
sandte in den Frontstab Dut
zende Funktelegramme, die ge
genwärtig lm Leningrader Partei
archiv aufbewahrt werden. In ei
nem davon wurde gemeldet, daß 
der Brigade sich die Partisanen
abteilung „Tschkalow” ange
schlossen habe, die in den Wäl
dern um Nevel kämpften.

Die Partisanen vernichteten 17 
Wolost-Verwaltungen, mehr als 
10 faschistische Garnisonen, Hun
derte Soldaten des Gegners und 
zahlreiche Kampfmaschinen.

Die Meldungen von Hermanns 
Aufklärern gaben der Brigade 
stets grünes Licht. Geschrieben 
wurden sie auf Papierfetzen, 
Packpapier, Heftblättchen und 
-deckeln, dazu unmittelbar lm 
Lager des Feindes. Man gewann 
sie unter Lebensgefahr, deshalb 
wurden sie möglichst knapp und 
exakt verfaßt. Im Archiv sind 
diese Meldungen gegenwärtig 
in zwei dicken Aktendeckeln zu
sammengetragen.

Im Januar 1942 begann die 
Zweite Sonder-Partisanenbrigade 
mit Diversionen im Raum des 
strategisch wichtigen Eisenbahn
dreiecks Nevel — Weliklje Lukl 
— Nowosokolnlkl. Ihren ersten 
mächtigen Schlag richteten die 
Partisanen auf die Station Nas- 
va an der Eisenbahnstrecke No- 
wosokolnikl — Leningrad.

Den Plan dieser Operation war 
vom Stabschef Beiasch und von 
Hermann aufgestellt. Mit dem 
Kommando des nächtlichen Über
falls hatte man Hermann beauf
tragt.

Ausschlaggebend für den Er
folg dieses riskanten Unterneh
mens war die exakt durchge
führte Aufklärung. Als Bettler 
verkleidet, hatten die Leute 
Hermanns die Siedlung und auch 
die Bahnstation aufgesucht. Sie 
hatten das System des Patrouille
dienstes erforscht und die Feu
ernester ausgekundschaftet.

Lange Stunden waren sie durch 
Waidesdickicht mit den in den 
Himmel ragenden Fichten und 
Tannen gegangen.

mann führte die Partisanenverei
nigung über die Frontlinie. Lit
winenko, Beiasch und einige an
dere Kommandeure hatte man 
zum Einsatz in der regulären Ar
mee abberufen. Die Brigade wur
de durch freiwillige Jugend aus 
den frontnahen Rayons des 
Gebiets Leningrad aufgefüllt. Al
le Brigademitglieder waren gut 
bewaffnet. Als Kommissar wurde 
der Kader-Politleiter Andrej 
Iwanowitsch Issajew eingesetzt. 
Die 3. Brigade war unmittelbar 
dem Stab der Leningrader Parti
sanenbewegung untergeordnet.

Die Brigade passierte glück
lich die Vorderlinie des Gegners 
lm Raum der Chausseestraße 
Cholm—Staraja Russa und zog in 
Richtung der Grenze der Parti
sanenregion. Von dieser „Waldre
publik” im Hinterland des Fein
des, die nach den Gesetzen der 
Sowjetmacht lebte, erfuhr Her
mann erstmalig im Radio wäh
rend des Streifzuges zur letti
schen Grenze. Litwinenko kom
mentierte diese Meldung des Sow- 
informibüros über die Erfolge 
der Genossen W. und O. Er sag
te damals den Kommandeuren der 
2. Partisanenbrigade: „Das sind 
ganz tüchtige Männer, Prachtker
le. Sie leisten etwas Hervorra
gendes. Ja, wir waren und blei
ben Sowjetmenschen.“

Am 20. August funkte Her
mann an den Stab der Partisanen- 
bewegung:

„Vom 9. August an ist die Bri
gade ständig in Kämpfen ver
wickelt. Wir vernichteten be
reits 570 feindliche Soldaten 
und Offiziere. Fünf Panzer sind 
getroffen, einer davon ging in 
Flammen auf. Es sind außerdem 
elf MG-Nester vernichtet. Aus 
den Dokumenten der Gefallenen 
geht hervor, daß gegen uns das 4. 
Sperreglment und eine Panzer
einheit eingesetzt sind.”

Auch die Verteidiger der Wald
republik trugen beachtliche Ver
luste. Der Leningrader Stab der 
Partisanenbewegung erteilte den 
Befehl, die Abteilungen, die an 
den letzten Kämpfen der Waldre
publik beteiligt waren, zu de
zentralisieren. Hermann führte 
die Brigade in Tellen in den 
Rayon Strugl Krasnyje, zu den 
wichtigsten Verkehrs- und Ver
bindungslinien des Feindes. Die 
Aufklärer melden; Im Rayon 
wimmelt es von Truppen des 
Gegners. Beinahe in Jedem Dorf 
ist eine deutsche Garnison un
tergebracht.

Die Partisanen, durch die drei 
Wochen währenden Kämpfe stark 
geschwächt, hatten Jedoch keine 
Möglichkeit zum Rasten und zum 
Kräftesammeln. Der Wald, wo 
sich die Brigade befand, war 
•blockiert. Die Lebensmittel und 
die Sprengstoffe in der Parti
sanenabteilung waren knapp. Es 

. gab sehr viele Verwundete. Nur 
noch 200 Mann waren gesund.

„Hier dürfen wir nicht blei
ben“, sagte Hermann zu Issajew.

chenen Kämpfen und Streif Zügen. 
Sie fanden Unterkunft nicht in 
Wäldern, sondern in Dörfern, aus 
denen sie die Okkupanten ver
trieben. Die Partisanenabteilun
gen unternehmen nachts Flilmär
sche, mitunter 60 bis 80 Kilome
ter weit, tauchten dann in völlig 
unerwarteten Orten, der Rayons 
Porchow, Slawkowltschl, Poshe- 
rewizy, Noworshew und anderer 
waldlosen Rayons auf. Durch un
erwartete Angriffe, rasches Zu
rückweichen, ehe größere gegne
rische Kräfte eântrafen, durch 
das Vermögen, sich schnell in 
kleinere Gruppen aufzulösen, und, 
wenn nötig, sich auf einen Funk
befehl hin zusammenzuballen, er
warben sich die Partisanen den 
Ruhm unergreifbarer „Nachtge
spenster“.

Hermanns Taktik flexibler Ma
növer und die Losung „Den Feind 
suchen, verfolgen und vernich
ten!“ wurden von der örtlichen 
Bevölkerung einmütig und auf
opferungsvoll unterstützt. Sie füll
te die Brigade mit neuen Kräften 
auf. Sie zählte am 1. Mal 1943 
etwa 2 000 Mann. Jeder vierte 
Partisan war Mitglied der 
KPdSU. In zwei Wochen wieder
holten sie den Massenangriff auf 
Eisenbahnstrecke Pskow — Por
chow. Es wunden 3 000 Kilometer 
Gleise zerstört, neun Eisenbahn
brücken gesprengt, vier Lager mit 
Pioniergeräten in Brand gesteckt, 
40 Eisenbahnwagen und mehr als 
2 000 feindliche Soldaten vernich
tet.

In einer Sonderdirektive ver
wies Hitler auf die Gefahr des 
Lahmlegens der Elsenbahnstrek- 
ken bei Leningrad.

Der Kommandierende der Si
cherungstruppen Speimann ge
riet beim Erwähnen des Namens 
Hermann in helle Wut.

Als der Stab der 3. Brigade in 
Poshitowo stationiert war, er
krankte Hermann plötzlich. Das 
Thermometer zeigte 39 Grad. Von 
der Krankheit des Brigadekom
mandeurs erfuhren die Leute in 
den anliegenden Dörfern. Früh
morgens klopfte es am Fenster lm 
Hause der Splnews. Klawdija 
Jakowlewna schaute zum Fenster 
heraus und erblickte Jemand, der 
ihr zuwinkte.

Vor der Tür stand ein Mann, 
der ihr eine Tasse mit Honig 
überreichte.

„Das ist Waldhonig, ein gutes 
Heilmittel. Möge unser Beschüt
zer rascher gesund wenden!“

Eine halbe Stunde später klopf
te es wieder. Es war ein etwa 
zehnjähriges Mädchen.

„Tante Klawa, hier ist frische 
Butter. Mama schickt sie für 
Alexander Vdktorowltsch.“

iSle reichte der Frau einen mit 
einem Kürbisblatt zugedeckten 
Teller.

In zwei Tagen war Hermann 
wieder auf den Beinen. Issajew, 
der von der Krankheit Hermanns 
erfahren hatten und nach Poshlto
wo gekommen war, wunderte

sich, ihn wieder gesund und fro
hen Mutes vorzufinden.

„Nanu, man sagte mir, du liegst 
ganz platt darnieder. Was hat dir 
auf die Beine geholfen?" fragte 
Issajew.

„Die Liebe der Menschen, An
drej Iwanowitsch." Hermann zö
gerte einen Augenblick und lä
chelte einnehmend. „Eine wun
derbare Arznei, Kommissar!”

...Anfang September. Draußen 
isCs warm. Der Feind hatte lm I 
Rayon Noworshew etwa 14 000 | 
Soldaten mit Panzern, Artillerie i 
und Flugzeugen konzentriert. Die 
Srafkommandos richteten ihre 
Hauptkräfte gegen die Brigade 
Hermanns.

Hermanns Kräfte sind gebun
den: Zwei Tage nacheinander emp
fängt die Brigade Flugzeuge und 
evakuiert die Schwerkranken und 
-verwundeten.

In der Luft steht Motoren
lärm. Die Partisanen suchen 
Deckung unter Bäumen und in 
Schuppen. Von der Stadt Ostrow 
her kommt ein Flugzeug. Es 
fliegt ganz niedrig. Dann werden 
irgendwelche Ballen abgeworfen, 
die zu Hunderten rosaweißen. 
Blättchen auseinanderfallen. Der 
Aufklähungschef Pantscheshny 
fängt eines davon auf.

„Schaut mal her! Es ist direkt 
an uns gerichtet.”

Der Kommandeur der Stabsab
teilung Kostja Gwosdew liest:

„An die Partisanen der 3. Bri
gade!

Partisanen! Ihr seid von 6 000 
Soldaten regulärer Truppen eln- 
gekesselt. Eure Lage ist hoff
nungslos. Leistet keinen Wider
stand. sonst kommt ihr durch das 
Feuer der Mgs und Kanonen ums 
Leben. Ergebt euch! Eine ehren
volle Gefangenschaft ist besser 
als ein sinnloser Tod. Dieses 
Flugblatt dient als Passierschein 
bei der Gefangengabe. Deutsches 
Heerkommando."

Die Lage war wirklich schwer. 
Es gab nur einen Ausweg, und 
zwar den Durchbruch. Und es 
kam das letzte Gefecht. Die Tüch
tigsten der Brigade standen an 
der Spitze der Durchbruchsgruppe 
im Raum Shitniza.

Die Aufgabe war erfüllt. Der 
Weg für die Brigade war freige
legt.

„Der Brigadekommandeur ist 
tot“, glätt es wie ein Lauffeuer 
durch die Reihen der Partisanen.

Das kam so unerwartet, daß 
man es gar nicht glauben wollte. 
Als Alexander Vlktorowitsch sah, 
daß seine Gardisten ins Dorf ein- 
gerirungen waren, eilte er ihnen 
nach. Am Dorfrand neben dem 
zugewachsenen Teich stolperte er 
und fiel hin. Zwei Kugeln hat
ten seinen Kopf getroffen...

Ein klarer warmer Herbsttag 
— der 7. September 1963. Nach 
Noworshew waren Delegationen 
aus Leningrad, Pskow, Soldaten 
aus dem Leningrader Militärbe
zirk gekommen. Aus Gorki war 
der ehemalige Brigadenkommissar 
Issajew elngetroflfen, aus Welikije 
Luki — die Brigadenkommandeu
re der Partisanen Margo und 
Chalturin. Auch die teuren Gäste 
— der Sohn des Helden Albert 
Hermann, Offizier der Sowjetar
mee, und die Schwester von 
Alexander Hermann—Anastassia 
Viktorowna, Künstlerin aus dem 
Leningrader Jugendtheater — 
hatten sich eingefunden.

Pioniere fragen den Leutnant 
Hermann aus. Wonach fragen 
säe? Man vernimmt die Worte: 
„Rakete, Weltraum...“ Issajew 
schaut auf sie und sagt still vor 
sich hin:

,Ach, Sascha, könntest du mal 
deinen Sohn sehen.“

Am Obelisken steht eine Par 
'tisanenfamilie aus Pskow. Mann 
und Frau sind ehemalige Partisa
nen. Sie stehen schweigend, grü
beln nach und erinnern sich an 
etwas Entferntes, aber ihnen 
sehr Wertvolles.

Ein siebenjähriger Junge fragt 
seinen Vater:

„Hinter welchem Stein hervor 
hat denn Hermann geschossen?“

Der Vater wendet sein beweg
tes Gesicht dem Söhnchert zu und 
zeigt auf den Stein am Fuße des 
Obelisken:

„Ich glaube, dieser Stein War 
es, Petja.“

Jemand nebenan bestätigt:
„Damals hat er neben dem 

Teich gelegen."
So entstehen Legenden...
Mit den Veteranen aus dem 

Kirow-Werk kommen aus den 
Büschen etwa elfjährige Dorf- 
Jungen hervor, allen voran ein 
blauäugiger Struwwelkopf mit ei
nem hölzernen Säbel in der 
Hand. Der Trupp singt das Lleb- 
llngslled der Partisanen.

Ein leichter Wind fängt die 
Worte des Liedes auf und trägt 
sie gleich einem Schwur der 
Jungen zum Obelisken auf dem 
Hügel.

Alexander KULAKOW, 
Kriegsveteran, Oberstleut
nant a.D.

Der Tag der Qualität blieb in 
einem Betrieb Zelinograds unbeach- 
5t. Überall fanden Ausstellungen 
nd Wettbewerbe der Qualität statt, 
'ie kompetente Kommission ermit- 
>lte beste Erzeugnisse und beste 
Arbeiter. Natürlich wurden auch die 
rzeugnisse der Brotfabriken nicht 
ußer acht gelassen. Im Zelinogra- 
er Backkombinat fand ein Wettbe
werb um die höchste Qualität der 
•ackwaren statt.

Unsere Bilder: Der Direktor des 
Zentrums für Staatliche Standards 
S. Sh. Ibragimow und der Referent 
des Gebiefsexekutivkomitees N. M. 
Browermann während der Beurtei
lung der Qualität des Brots, das 
von der Abteilung Arbeiferversor- 
gung NOD-2 gebacken wird;

zu gleicher Zeit wurden in den 
Abeilungen des Brofkombinafs Brot, 
Semmeln, Pfefferkuchen und Torten 
gebacken. Jelena Janot — eine der 
besten Arbeiterinnen des Zelino- 
grader Brofkombinafs.

Fotos: Heinrich Frost

„Am 22. Juni 1941 fuhr ich mal 
zum Flughafen Tujchino", beginnt 
der Frontbildberichter A. M. Me
shujew sein Buch „Heldentaten in 
Fotos’'. „Unterwegs schaute ich bei 
der Fotochronik der TASS vorbei, 
wo ich arbeitete. Hier hörte ich: 
Krieg."

Die Fotochronik der TASS, stell
te sich gleich allen Institutionen, 
dringend auf den Krieg um. Es 
wurden zwei Gruppen — eine Ar
mee- und eine Floffengruppe — 
gebildet. A. Meshujew kam in die

zweite Gruppe, da er bei der See
kriegsflotte gedient hatte. Wieder 
kommt er an die Ostsee, aber schon 
als Kriegsbildberichter. Alexej Mi- 
chailowitsch macht mit den Matro
sen an Gefechtseinsätzen mit, teilt 
mit ihnen die Gefahren und foto
grafiert in einem fort...

Mit seinen 80 Jahren ist der Ve
teran noch voller Energie, er lei
stet aktiv Arbeit zur patriotischen 
Erziehung der Jugend.

Unsere Bilder: Nach der Befrei
ung der Insel Chorsen; 1941: Kampf

teilnehmer während der Erholung;
Begegnung sowjetischer und ame

rikanischer Soldaten an der Elbe. 
25. April 1945;

MPi-Schützereinheit im Angriff. 
Schlesien, 1. Ukrainische Front, März 
1945;

Obermaat S. I. Schtschukin mar
schiert mit der Gardeseekriegsfah
ne die Front der Besatzung des 
U-Boofs „Schfsch-205" ab, deren 
Besatzung der Gardefitel verliehen 
wurde. Fotos: TASS

Situation 
in Litauen

Maßnahmen zur Einschrän
kung der unkontrollierten Aus
fuhr von Waren aus Litauen sind 
am vergangenen Donnerstag in 
Vilnius auf einer Sitzung des 
Präsidiums des Obersten Sowjets 
dieser Republik erörtert worden. 
Zu diesem Zweck sollen in näch
ster Zelt 37 Kontrollposten an der 
Grenze eingerichtet werden.

In Litauen werden Unterschrif
ten unter ein Schreiben gesam
melt, in dem Unzufriedenheit dar
über geäußert wird, daß Vytau
tas Landsbergls und nicht Algyr- 
das Brazauskas zum Vorsitzen
den des litauischen Parlaments 
gewählt wurde. Landsbergls und 
Brazauskas sprachen am Donners
tag gemeinsam lm litauischen 
Fernsehen und bestätigten die 
Exaktheit der veröffentlichten 
Wahlergebnisse. Jeder Zweifel 
daran komme den Gegnern Li
tauens sehr gelegen. Litauen 
brauche heute Eintracht und Ru
he, hieß es. Nach Meinung von 
Landsbergls sind die Vorgänge 
in Litauen unumkehrbar. Der 
Vorsitzende des litauischen Par
laments sagte ferner, daß Ver
handlungen mit der UdSSR 
zweifellos stattfinden werden.

Am späten Donnerstagsabend 
nahm Vytautas Landsbergls an 
der Sendung „Staatliches Stu
dio“ teil, die erstmals lm litaui
schen Fernsehen ausgestrahlt 
wurde. Atif die Entscheidung 
des Kongresses der Volksdepu
tierten der UdSSR über Beschlüs
se des litauischen Parlaments an
gesprochen, sagte Landsbergls, 
daß es sich dabei um „die Ent
scheidung eines fremden Landes“ 
handelt, die „für uns nicht ver
bindlich ist“. Er hob hervor, daß 
niemand das Recht hat, Beschlüs
se Litauens aufzuheben, und daß 
■Litauen auf diese Entscheidung 
nicht reagieren und auch weiter
hin seinen Weg gehen wird. Nach 
den Worten von Landsbergls hät
te man auch keine andere Reak
tion der UdSSR erwarten kön
nen. Was heute nicht anerkannt 
wird, wird mit der Zelt aner
kannt werden, betonte der Parla
mentsvorsitzende.

Zum Status der KPdSU in 
Litauen sagte Landsbergls, daß 
auf der nächsten Tagung des 
Obersten Sowjets der Republik 
entsprechende Rechtsakte ange
nommen werden müssen.

Die amtierende Regierungsche
fin Litauens, Kazimira Prunske- 
ne, die ebenfalls an diesem Fern
sehprogramm teilnahm, Infor
mierte über die Vorbereitung auf 
die Verhandlungen mit der 
UdSSR sowie über die Erarbei
tung eines Reglements und eines 
Vertragsentwurfes. Sie teilte mit, 
daß gegenwärtig an der Rege
lung der Grenzfragen und des 
Status der Truppenverbände In 
Litauen gearbeitet wind.

Nach Berichten der litauischen 
Massenmedien wurden der Appa
rat des Präsidiums des Obersten 
Sowjets der Republik sowie das 
Personal des Verlags „Mlntis“ 
und der Nachrichtenagentur 
ELTA entpolitisiert. In diesen 
Einrichtungen wurde die Tätig
keit der Parteiorganisationen 

! ausgesetzt. (TASS)
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Über das Eigentum in der UdSSR
Abschnitt I. Allgemeine Bestimmungen

je» A jxr o R A nvi a. !
Eine Lösung des Knotenproblems finden

Artikel 1. Das Eigentumsrecht
1. Das Eigentumsrecht wird in 

der UdSSR gesetzlich anerkannt 
und geschützt.

2. Der Eigentümer besitzt, 
nutzt und verfügt über das Ihm 
gehörende Eigentum nach eige
nem Ermessen.

Der Eigentümer hat das Recht, 
bezüglich seines Eigentums belie
big zu handeln, soweit es nicht 
dem Gesetz zuwlderläuft. Er kann 
sein Eigentum zur Ausübung ei
ner beliebigen gesetzlich nicht 
verbotenen wirtschaftlichen oder 
sonstigen Tätigkeit nutzen. •

3. In den Fällen, unter den 
Bedingungen und in den Gren
zen, die im Gesetz vorgesehen 
sind, kann der Eigentümer dazu 
verpflichtet werden, daß sein Ei
gentum durch andere Personen 
in begrenzter Weise genutzt wird.

4. Der Eigentümer hat das 
Recht, unter den Bedingungen 
und in den Grenzen, vorgesehen 
durch die Gesetzgebungsakte der 
UdSSR, der Unions- und autono
men Republiken, mit Bürgern 
Verträge über die Nutzung ih
rer Arbeit bei Ausübung des ihm 
gehörenden Eigentumsrechts ab- 
zuschiieöen.

Unabhängig von der Eigen
tumsform, auf deren Basis die 
Arbeit des Bürgers genutzt wird, 
werden ihm die Entlohnung und 
die Arbeitsbedingungen sowie an
dere durch die geltende Gesetzge
bung vorgesehene sozialökonomi
sche Garantien gewährleistet.

5. Die Ausübung des Elgen- 
tunßrechts darf der Umwelt kei
nen Schaden zufügen und die 
Rechte sowie gesetzlich zu schüt
zenden Interessen von Bürgern, 
Betrieben. Einrichtungen, Orga
ne tionen und des Staates nicht 
v» .tzen.

6. Die Nutzung einer beliebi
gen Eigentumsform muß die Ent
fremdung des Arbeitenden den 
Produktionsmitteln und die Aus
beutung des Menschen durch den 
Menschen ausschließen.

Artikel 2. Die Eigentumsge
setzgebung der UdSSR, der 
Unions- und autonomen Republi
ken

1. Durch das vorliegende Ge
setz werden gemäß der Verfas
sung der UdSSR die auf dem 
ganzen Territorium der UdSSR 
geltenden Grundbestimmungen 
festgelegt.

2. Die durch das vorliegende 
Gesetz nicht vorgesehenen Ei
gentumsverhältnisse werden durch 
die Gesetzgébungsa k t e der 
UdSSR, der Unions- und autono- 
noen Republiken geregelt, die 
entsprechend diesem Gesetz ver
abschiedet werden.

Die Besonderheiten oer Aus- 
üb_..g des Eigentumsrechts ge
genüber den Geschichte- und Kul
turdenkmälern werden durch ei
ne Sondergesetzgebung der 
UdSSR, der Unions- und autono
men Republiken bestimmt.

4. Die Verhältnisse bei der 
Schaffung und Nutzung von Er
findungen, Entdeckungen, Wer
ken der Wissenschaft, Literatur. 
Kunst und anderer Objekte des 
geistigen Eigentums werden 
durch die Sondergesetzgebung 
der UdSSR, der Unions- und der 
autonomen Republiken geregelt.

Artikel 3. Die Objekte des Ei
gentumsrechtes

Abschnitt II. Das Eigentum der Bürger der UdSSR
Artikel 6. Die allgemeinen Be

stimmungen über das Eigentum 
der Bürger

1. Das Eigentum der Bürger 
wird geschaffen und vermehrt 
durch Ihre Arbeitseinkünfte aus 
der Teilnahme an der gesell
schaftlichen Produktion, aus der 
Führung einer eigenen Wirtschaft 
und die Einnahmen von den in 
Kreditanstalten angelegten Mit
teln, von den Aktien und ande
ren Wertpapieren, vom Vermö- 
gensenwerb durch Erbschaft und 
andere gesetzliche Begründun
gen.

2. Dem Bürger gehört das 
ausschließliche Recht, über seine 
Fähigkeiten zur produktiven und 
schöpferischen Arbeit zu verfü
gen.

Der Bürger realisiert dieses 
Recht selbständig oder auf Grund 
eines Arbeitsvertrags.

3. Der Bürger hat das Recht, 
mit Einverständnis des Eigentü
mers einen Geld- oder einen an
deren Beitrag zum Vermögen 
des Betriebs, einer anderen Wirt
schaftsorganisation. einer Bauern
oder sonstigen Arfoeltswlrtschaft. 
in der er laut Arbeitsvertrag be
schäftigt ist, zu leisten und an 
der Verteilung des Gewinns (Ein
kommens) dieses Betriebs (Orga
nisation) oder Wirtschaft propor
tional der Höhe dieses Beitrags 
teilzunehmen.

4. Für die Führung der Bau
ern- und der individuellen Neben
wirtschaft, für den Gartenbau, den 
Bau und den Unterhalt der Wohn
häuser und für die Befriedigung 
anderer gesetzlich vorgesehenen 
Belange werden den Bürgern 
Landflächen In lebenslangen Erb- 
besltz gegeben.

5. Das Vermögensenbrecht der 
Bürger wird vom Gesetz aner
kannt und geschützt.

Artlké! 7. Die Objekte des Ei
gentumsrechts der Bürger

1. Eigentum der Bürger kön
nen Wohnhäuser, Datschen, Gar
tenhäuser, Anpflanzungen auf 
dem Grundstück, Transportmittel, 
Geldmittel, Aktien und andere

1. Als Eigentum können sich 
Boden, seine Schätze, Gewässer, 
die Pflanzen- und die Tierwelt, 
Gebäude, Anlagen, Ausrüstungen. 
Gegenstände der materiellen und 
geistigen Kultur, Geld, Wertpa
piere und anderes Eigentum auf
treten.

2. Die Ergebnisse der wirt
schaftlichen Nutzung des Eigen
tums (Erzeugnisse und Einkünf
te), wenn laut Gesetz und Ver
trag nicht anderes vorgesehen 
ist/ gehören dem Besitzer dieses 
Eigentums.

Artikel 4. Die Träger des Ei
gentumsrechts. Die Formen des 
Eigentums

1. Das Eigentum in der UdSSR 
tritt auf in Form des Eigentums 
der Sowjetbürger, des Kollek
tiv- und des Staatseigentums.

In der UdSSR kann es Eigen
tum fremder Staaten, interna
tionaler Organisationen und aus
ländischer juristischer Personen 
und Bürger geben.

2. Zugelassen werden die Ver
einigung des im Besitz von Bür
gern. juristischen Personen und 
des Staates befindlichen Eigen
tums sowie die Bildung gemisch
ter Eigentumsformen auf dieser 
Grundlage, darunter des Eigen
tums gemeinsamer Betriebe unter 
Beteiligung sowjetischer juristi
scher Personen bzw. ausländi
scher Juristischer Personen und 
Bürger.

3. Durch die Gesetzgebungsak
te der Unions- und autonomen Re
publiken können sonstige im vor
liegenden Gesetz nicht vorgesehe
ne Eigentumsformen festgelegt 
werden.

4. Das Eigentum kann gemäß 
dem Recht auf das gemeinschaft
liche (Teil- oder gemeinsames Ei
gentum) gleichzeitig mehreren 
Personen, ungeachtet der Eigen
tumsform, gehören.

5. Der Staat schafft für die 
Entwicklung verschiedener Ei
gentumsformen die nötigen Be
dingungen und gewährleistet ih
ren Schutz.

Artikel 5. Die Zwangsvoll
streckung in das Vermögen des 
Eigentümers

1. Laut Verpflichtungen der 
juristischen Person kann die 
Zwangsvollstreckung in ein be
liebiges Vermögen erfolgen, das 
ihr auf Grund des Eigentums
rechts, der vollständigen Wirt
schaftsführung oder der operati
ven Leitung gehört, außer dem 
Fall, der im Artikel 26 des vor
liegenden Gesetzes vorgesehen 
ist.

Der Eigentümer haftet nicht 
für die Verbindlichkeiten der von 
ihm bestimmten juristischen Per
sonen. und diese haften nicht für 
die Verbindlichkeiten des Eigen
tümers außer den Fällen, die 
durch die Gesetzgebungsakte der 
Unions- und autonomen Repu
bliken vorgesehen sind.

2. Die Bürger haften für ihre 
Verpflichtungen mit dem ihnen 
laut Eigentumsrecht gehörenden 
Eigentum.

Das Verzeichnis des Vermö- 
genswertes der Bürger, in die auf 
Anspruch von Kreditoren keine 
Zwangsvollstreckung erfol gen 
kann, wind durch die Gesetzge
bungsakte der Unions- und auto
nomen Republiken festgelegt

Wertpapiere, Haushaltsgegenslän- 
de und Konsumgüter. Produk
tionsmittel für die Führung der 
Bauern- und anderer Arbeitswirt
schaft, der individuellen Neben
wirtschaft, des Garten- und Ge
müsebaus, der Individuellen wirt
schaftlichen Tätigkeit, die erzeug
te Produktion und die erwirtschaf
teten Einnahmen sowie anderes 
Vermögen zu Konsumtions- und 
Produktionszweoken sein.

2. Das Mitglied einer Woh- 
nungs-, Wohnungsbau-, Datschen-, 
Garage- oder einer anderen Koo
perative. das vollständig seinen 
Geldbeitrag für die Wohnung, 
Datsche, Garage, ein anderes Ge
bäude oder einen anderen Raum 
geleistet hat. die ihm zur Ver
fügung gestellt wurden, erhält das 
Besitzrecht auf dieses Vermö
gen.

Der Mieter eines Wohnraumes 
Lni Hause des staatlichen und ge
sellschaftlichen Wohnungsfonds 
und die Mitglieder seiner Fami
lie haben das Recht, dem Besitzer 
die Jeweilige Wohnung oder das 
Haus abzukaufen.

Nach dem Eigentumserwerb 
des besagten Vermögens hat der 
Bürger das Recht, darüber nach 
eigenem Ermessen zu verfügen — 
es zu verkaufen, zu vermachen, in 
Pacht zu geben, andere dem Ge
setz nicht widersprechende Ge
schäfte damit zu treiben.

3. Durch die Gesetzgebungsak
ten der UdSSR, der Unions- und 
der autonomen Republiken kön
nen Arten des Vermögens be
stimmt werden, das nicht zum Be
sitz der Bürger gehören kann. 
Der Bestand und der Wert eines 
anderen Vermögens, das der Bür
ger sich für seine Arbeitsein
künfte und Ersparnisse sowie un
ter anderen gesetzlichen Begrün 
düngen angeschafft hat. wird nicht 
eingeschränkt.

Artikel 8. Das Eigentum der 
Arbeitswirtschaft

1. Zum Besitz der Familien
mitglieder und anderer Personen, 
die eine gemeinsame Arbeitswirt
schaft führen, dürfen eine Werk
statt, ein anderer Kleinbetrieb der 

Dienstleistungssphäre, des Han
dels, der Gemeinschaftsverpfle
gung und anderen Gebiete der 
Wirtschaftstätigkeit, Wohnhäu
ser und Wirtschaftsgebäude, Au
tos, Ausrüstungen, Transportmit
tel, Rohstoffe. Materialien und 
anderes Vermögen gehören, das 
für eine selbständige Wirtschafts
führung nötig ist.

2. Das Vermögen einer Ar
beitswirtschaft, darunter auch die 
erzeugte Produktion und die er
wirtschafteten Einnahmen, ist 
gemeinsames Anteileigentum der 
Familienmitglieder und anderer 
Personen, die gemeinsam die 
Wirtschaft betreiben, falls ein 
Vertrag zwischen ihnen nichts an
deres vonsieht.

Artikel 9. Das Eigentum der 
individuellen Nebenwirtschaft

1. Die Bauernwirtschaft darf 
in ihrem Besitz Wohnhäuser. 
Wirtschaftsgebäude, Anpflanzun
gen auf Grundstücken. Leistungs-

Abschnitt III. Das
Artikel 10. Allgemeine Be

stimmungen über das Kollektivei
gentum.

1. Als Kollektlvelgentum gilt 
das Eigentum der Pachtbetriebe, 
der kollektive Betriebe, der Koo
perativen, der Aktiengesellschaf
ten, der Wirtsohaftsgesellschaften 
und Wirtschaftegenossenschaften, 
der Wirtechaftsassozlatlonen. der 
Massenorganisationen und anderer 
Vereinigungen, die als Juristische 
Personen auftreten.

2. Die Bildung und Vermeh
rung des Kollektiveigentums wind 
abgesichert durch die Übergabe 
von Staatsbetrieben in Pacht, 
durch die Gewährung der Mög
lichkeit den Anbei tekollektiven, 
die erzielten Gewinne für das Ab
kaufen des Staatseigentums zu 
nutzen, durch die Umgestaltung 
von Staatsbetrieben in Aktienge
sellschaften, durch die freiwil
lige Vereinigung des Eigentums 
von Bürgern und juristischen Per

sonen für die Gründung von Koo
perativen, Aktiengesellschaften, 
anderer Wirtschaftsgesellschaften 
und Wirtschaftsgenossenschaften.

Artikel 11. Das Eigentum des 
Pachtbetriebs

Eigentum des Pachtbetriebs ’ 
sind die von ihm erzeugte Pro
duktion, seine Einkünfte sowie 
anderes aus den Mitteln dieses 
Betriebs erworbene Eigentum.

Die Ordnung und die Bedin
gungen der Teilnahme der Mit
glieder des Arbeitskollektivs des 
Pachtbetriebs an der Leitung sei
ner Angelegenheiten und an der 
Verteilung des Gewinns (der Ein
künfte) werden durch die Ge
setzgebung der UdSSR und der 
Unionsrepubliken über die Pacht 
festgelegt.

Artikel 12. Das Eigentum des 
Kollektivbetriebs

1. Das Eigentum eines Kollek
tivbetriebs entsteht beim Über
gang des gesamten Eigentums des 
Staatsbetriebs in das Eigentum 
des Arbeitskollektivs, beim Ab
kauf gepachteten Vermögens oder 
beim Erwerb von Vermögen auf 
anderen im Gesetz vorgesehenen 
Wegen.

Das Vermögen des Kollektiv
betriebs. einschließlich der er
zeugten Produktion und der er
haltenen Einkünfte, ist Gemein
gut seines Kollektivs.

2. Im Vermögen des Kollektiv
betriebs werden die Beiträge sei
ner Mitarbeiter gekennzeichnet. 
Solch ein Beitrag schließt ein die 
Höhe des Geldbeitrags des Mit
arbeiters im Vermögen des staat
lichen oder Pachtbelrlebs, auf 
dessen Basis der Kollektivbetrieb 
gebildet worden ist, sowie den 
Beitrag des Mitarbeiters zum Zu
wachs des Vermögens dieses Be
triebs nach seiner Gründung.

Die Größe des Beitrags des 
Mitarbeiters zum Zuwachs des 
Vermögens wird ermittelt, ausge
hend von seiner Arbeitsbeteill- 
giung an der Tätigkeit des Be
triebs.

Gemäß dem Beitrag des Mitar
beiters des kollektiven Betriebs 
wenden Zinsen in einer Höhe an
gerechnet und ausgezahlt, die 
vom Arbeitskollektiv gemäß den 
Ergebnissen der Wirtschaftstätig
keit des Betriebs festgelegt wind.

Dem Mitarbeiter, der die Ar
beitsbeziehungen zum Betrieb auf
gegeben hat, sowie den Erben des 
verstorbenen Mitarbeiters wird 
die Summe des Beitrags ausge
zahlt.

Bel der Liquidierung des kol
lektiven Betriebs wind die Sum
me des Beitrags den Mitarbeitern 
(ihren Erben) aus dem Vermö
gen ausgezahlt, das nach den Ab
rechnungen mit dem Haushalt, 
den Banken und anderen Gläubi
gern des Betriebs zurückbleibt.

Artikel 13 Das Eigentum der 
Kooperative

1. Das Vermögen der Koopera
tive entsteht aus Geld- und an
deren Venmögensbelträgen ihrer 
‘Mitglieder, aus Ider von ihr er
zeugten Produktion, aus Ein
künften durch die Realisierung 
dieser Produktion und auf Grund 
anderer im 'Statut der 'Kooperati
ve vorgesehenen Tätigkeit.

2. Bel Aufhebung der Koope
rative wird das nach den Ab
rechnungen mit dem Haushalt, 
den Banken und anderen Gläubi
gern verbleibende Vermögen un
ter den Mitgliedern der Koopera
tive aufgeteilt.

Artikel 14. Das Eigentum der 
Wirtschaftsgesellschaft und der 
Wirtschaftsgenossenschaft

1. Das Eigentum der Wirt
schaftsgesellschaften und Wdrt- 
schaftsgenossenschaften, die als 
juristische' Personen auftreten, 
entsteht aus Beiträgen der Teil
nehmer, aus infolge der Wirt
schaftstätigkeit erarbeiteten oder 

und Arbeitsvieh, Geflügel, land
wirtschaftliche Technik und In
ventar. Transportmittel und an
deres Vermögen haben, das für ei
ne selbständige Führung der 
landwirtschaftlichen Produktion, 
die Verarbeitung und Realisie
rung von Produktion nötig ist.

Die hergestellte Produktion 
und die erwirtschafteten Einnah
men sind das Eigentum der Bau
ernwirtschaft und wenden von 
ihnen nach eigenem Ermessen ge
nutzt.

2. Das Eigentum der Bauern
wirtschaft gehört ihren Mitglie
dern aufgrund des gemeinsamen 
Eigentumsrechts, falls die Gesetz
gebungsakte der Unions- und der 
autonomen Republiken nicht an
deres vorsehen.

3. Die Satzungen des vorlie
genden Artikels gelten auch für 
die individuelle Nebenwirtschaft 
der Bürger.

Kollektiveigentum
auf anderen gesetzlichen Wegen 
erworbenem Vermögen.

2. Den Beitrag des Teilneh
mers einer Wirtschaftsgesell
schaft und einer Wirtschaftsge
nossenschaft können Grund- und 
Umlauffonds, Geldmittel und 
Wertpapiere sowie die Rechte 
der Vermögensnutzung ausma
chen.

3. Teilnehmer einer Wirt- 
schaftsgellschaft und einer Wirt
schaftsgenossenschaft können Be
triebe, Institutionen, Organisa
tionen, Staatsorgane sowie Bür
ger sein, falls die Gesetzgebungs
akte der UdSSR, der Unions- und 
der autonomen Republiken dies
bezüglich nicht anderes vorse
hen:

Artikel 15. Das Eigentum ei
ner Aktiengesellschaft

1. Die Aktiengesellschaft tritt 
als Eigentümer des Vermögens 
auf, das durch den Aktienver
kauf sowie durch ihre Wirt
schaftstätigkeit erarbeitet sowie 
auf anderen gesetzlichen Wegen 
erworben wurde.

2. Aktienbesitzer können Be
triebe, Institutionen, Organisatio
nen und Staatsorgane sein.

Aktienbesitzer können Mitar
beiter dieser Gesellschaft sowie 
andere Bürger sein, falls die Ge
setzgebungsakte der UdSSR, der 
Unions- und der autonomen Re
publiken oder das Statut der Ge
sellschaft diesbezüglich nicht an
deres vorsehen.

3. Der Staatsbetrieb kann auf 
gemeinsamen Beschluß desrAf- 
beitskollektlvs und des dazu er
mächtigten Staatsorgans In eine 
Aktiengesellschaft durch die 
Herausgabe von Aktien für die 
ganze Summe des Vermögens des 
Betriebs umgestaltet werden. 
Die durch den Aktienverkauf er
haltenen Mittel gelangen nach 
Begleichung der Schulden des 
Staatsbetriebs in den entspre
chenden Haushalt.

Artikel 16. Das Eigentum der 
Wirtschaftsassoziationen (Wirt
schaftsvereinigungen)

1. Die Wirtschaftsassoziation 
von Betrieben und Organisatio
nen (darunter der Konzern, die 
zweiggebundene, die zweigüber
greifende und die regionale Ver
einigung) verfügt über das Ei
gentumsrecht auf das ihr von 
den Betrieben und Organisationen 
freiwillig übergebene sowie auf 
das dank ihrer Wirtschaftstätig
keit erarbeitete Vermögen.

2. Die Wirtschaftsassoziation 
verfügt nicht über das Eigen
tumsrecht auf die ihr zugehören
den Betriebe und Organisatio
nen.

3. Das nach der Einstellung 
der Tätigkeit der Wirtschaftsasso
ziation verbleibende Vermögen 
wind unter den ihr bis dahin zu
gehörenden Betrieben und Orga
nisationen aufgeteilt.

Artikel 17. Das Eigentum der 
Massenorganisationen und ge
sellschaftlichen Fonds

1. Die Massenorganisationen, 
darunter die Wohltätlgkelts- und 
andere gesellschaftliche Fonds, 
dürfen Gebäude, Anlagen, Woh
nungen, Ausrüstungen, Inventar, 
Vermögen für kulturelle. Auf- 
klärungs- und Gesundungszwek- 
ke, Geldmittel, Aktien. andere 
Wertpapiere und sonstiges Ver
mögen, das für die materielle 
Absicherung der durch Ihr Sta
tut (ihre Satzungen) vorgesehe
nen Tätigkeit nötig ist, besitzen. 
Eigentum der Massenorganisatio
nen (gesellschaftlichen Fonds) 
dürfen auch ^Betriebe sein, die ge
mäß den in ihren Statuten (Sat
zungen), genannten Zielen aus 
Mitteln dieser Organisationen ge
schaffen werden.

2. Das nach Aufhebung der 
Massenorganisation (des gesell
schaftlichen Fonds) verbleibende 
Vermögen wird für Zwecke ge
steuert, die von ihrem Statut 
(ihren Satzungen) vorgesehen 
sind.

Artikel 18. Das Eigentum re
ligiöser Organisationen

Eigentum religiöser Organisa
tionen können Gebäude, Kultus- 
gegenstände, Objekte mit Pro- 
duktlons-, sozialer und Wohltä- 
tlgkeit^bestimmung. Geldmittel 
und anderes Vermögen sein, das 
für die Absicherung ihrer Tä
tigkeit erforderlich <lst.

Die religiösen Organisationen 
haben das Eigentumsrecht auf 
Vermögen, das aus eigenen Mit
teln erworben und geschaffen, 
von Bürgern und Organisationen 
gespendet, vom Staat empfangen 
oder auf anderen gesetzlichen 
Wegen erworben wurde.

(Schluß S. 4)

Zur weiteren Runde der Wiener Verhandlungen über Redu 
zierung konventioneller Streitkräfte und Rüstungen

Wie kann die Möglichkeit des 
Abschlusses des ersten Vertrages 
über die Reduzierung der kon
ventionellen Streitkräfte und Rü
stungen In Europa bereits Im 
kommenden Herbst zur Realität 
werden? Diese Frage hat im Zu
sammenhang mit den stürmischen 
politischen Veränderungen in der 
Sowjetunion und in den osteuro
päischen Staaten zusätzlich an 
Aktualität gewonnen.

Wie mir scheint, wird über 
viele Dinge bei der soeben be
gonnenen sechsten Runde der Wie
ner Verhandlungen entschieden. 
Das Tempo der Annäherung der 
Standpunkte der Seiten, der 
Vereinbarung der wichtigsten Be
stimmungen des künftigen Vertra
ges muß in dieser Etappe be
trächtlich steigen, sonst wird es 
wegen Tempoverlusts nicht mehr 
gelingen, in diesem Jahre die Zie
le zu erreichen, die von der poli
tischen Führung der Teilnehmer
staaten der Verhandlungen ge
stellt worden sind.

Was sollte nun in erster Linie 
getan werden? Ich glaube, es wä
re vor allem an der Zeit, die Ar
beit an der Definition dessen ab
zuschließen. was als Panzer zu 
bezeichnen ist, und die Be
grenzungen für die wichtigsten 
Panzerwagen unter Berücksichti
gung der Struktur ihres Parks bei 
der Organisation des Warschauer 
Vertrages und der NATO. die 
sich herausgebildet hat, festzule
gen sowie endlich die Frage der 
Höchstgrenzen für die Artillerie 
zu lösen und eine vertragliche

Das gemeinsame tschechoslowakisch-ungarische Projekt der Errichtung 
des Wasserbaukomplexes Gabcikovo-Nagymaros an der Donau bewegt nach 
wie vor die Öffentlichkeit der Donau-Staaten, die sich für den Umwelt
schutz vor der eventuellen, ihrer Meinung nach negativen Einwirkung die
ses Bauvorhabens einsefzen. Ungarn hat Ende vorigen Jahres die Errich
tung des Dammes in Nagymaros — eines der Schlüsselobjekte des Was
serbaukomplexes — eingestellt, deren Inbetriebnahme für 1993 geplant 
war.

Unser Bild: Auf einer Donaubrücke bei Gabcikovo. Foto: TASS

Einladung für Freunde Nikaraguas
Die designierte Präsidentin 

Nikaraguas, Violeta Chamorro, 
hat dde Präsidenten der UdSSR 
und der USA. M. S. Gorbatschow 
und G. Bush, zur Amtseinführung 
am 25. April nach Managua ein
geladen. Vor Journalisten sagte 
sie nach ihrer Rückkehr aus den 
USA, daß alle Präsidenten, die 
Freunde Nikaraguas sein wollen, 
eingeladen seien.

Die Politikerin wiederholte ih
re Forderung, die antlsandinisti- 
schen Contras so schnell wie mög
lich zu demobilisieren. ..Wdr müs
sen das Land unter Brüdern wie
deraufbauen". sagte sde. Die Po
litikerin sprach sich dafür aus, 
den Rückkehrern aus den Reihen

Sharperville-Massaker ist Mahnung und Aufruf 
zur Überwindung der Apartheid

Das Massaker von Sharpevllle 
bleibe für immer ein ..Monument 
der Grausamkeit der Apartheid", 
das mahne und zugleich alle Süd
afrikaner, schwarze und weiße, 
zu Aktionen zur Überwindung des 
Systems der Rassendiskriminie
rung aufrufe. Kurz vor dem 30. 
Jahrestag der blutigen Ereignisse 
in der südlich von Johannesburg 
gelegenen Ghettosiedlung erklär
te das der Generalsekretär der 
Vereinigten Demokratischen Front 
(UDFi, Popo Molefe. In einem 
ADN-Gespräch.

,,Es war der Tag. an dem die 
Friedenstaube abstürzte", schrieb 
der ..Sunday Expreß" nach Je
nem 21. März 1960, der zu einem 
Wendepunkt In der Geschichte 
Südafrikas werden sollte. An Je
nem Tag waren Hunderte von 
Menschen zusammengekommen, 
um gegen die verhaßten Paßge
setze zu protestieren, die erst,viel 
später, Mitte der 80er Jahre, ab
geschafft wurden. Als die Polizei 
ohne Vorwarnung In die Menge 
schoß, blieben 69 Tote auf dem 
Platz zurück. Aus Empörung über 
das Blutbad traten große Telle 
der schwarzen Bevölkerung in 
den Streik. Der damalige Pre
mierminister Verwörd. der das 
ganze als ..kommunistische Ver
schwörung" ansah, mobilisierte 
das Militär. Soldaten und Poli
zisten gingen in den Townships 
von Tür zu Tür und prügelten 
die Menschen zur Arbeit. Der 
Afrikanische Nationalkongreß 
(ANC), die 1912 gegründete und 
damit älteste Befreiungsbewe
gung auf dem Kontinent, der 
Panafrikanische Kongreß (PAC) 
und andere politische Organisa

Vereinbarung hinsichtlich der 
Kampfhubschrauber zu treffen.

Ferner ist es erforderlich, dde 
Standpunkte der Selten hinsicht
lich des Problems der Reduzie
rung der Kampfflugzeuge einan
der näherzubringen. Die Staaten 
des Warschauer Vertrages haben 
bereits alle nur möglichen Schrit
te zur Bestimmung der Höchst
stärken der taktischen Frontflle
gerkräfte getan, indem sie ver
schlugen, sie mit 4 700 Maschi
nen festzulegen, wobei die mitt
leren Bomber einzubeziehen wä
ren (es würden zwei Teilhöchst
stärken—von 1 500 Maschinen für 
die Kampfflugzeuge der Luftab
wehr und 1 500 bis 1 600 für 
die Übungskampfflugzeuge — 
festgelegt). Jetzt sind nun die 
westlichen Verhandlungspartner 
an der Reihe, ihren Beitrag zur 
weiteren Annäherung der Stand
punkte der Seiten zu leisten. 
Sonst würde die Frage der Flug
zeuge zum Stein des Anstoßes 
auf dem Wege zu einer Verein
barung In diesem Jahr werden.

Und es kommt natürlich bed 
den Verhandlungen eine ganz be
sondere Bedeutung dem Problem 
der Reduzierung des Personalbe
stands der Streitkräfte zu. Heute 
bestehen, gestützt auf die Verein
barung zwischen Eduard Sche- 
warldnajdse und James Baker in 
Ottawa, Möglichkeiten, mit ei
ner vertraglichen, Ausgestaltung 
der abgestimmten Positionen zur 
Reduzierung der Mannschafts
stärke der sowjetischen und der 
amerikanischen Truppen zu be

der Contras Sicherheitsgarantien 
zu geben.

Unterdessen bestätigten Mlli- 
tärbenichte das Eindringen wei
terer Contras in die an Honduras 
grenzenden nikaraguanisc he n 
Nordprovinzen. Es habe Kämpfe 
zwischen Einheiten der Contras 
und der Armee im nördlichen 
Jlnotega gegeben. Opferzahlen 
wurden nicht genannt. In Wa
shington wurden Informationen 
verbreitet, daß etwas 1 500 Con
tras aus ihren Lagern in Hondu
ras nach Nikaragua gezogen sei
en, um sich den rund 3 500 be
reits dort operierenden Rebellen 
anzuschließen. 

tionen wurden verboten. Nelson 
Mandela erklärte daraufhin: ..Wir 
haben unsere Lektion gelernt. 
Die Reaktion der Regierung be
endet das Kapitel unseres gewalt
losen Widerstandes".

Der ANC gründete seinen be
waffneten Flügel, „Umkhonto we 
Sizwe" (Speer der Nation), der 
damit begann, gezielte Sabotage
akte gegen Industrieanlagen, 
Verkehrswege und militärische 
Einrichtungen auszuführen. ..Die 
Regierung", begründete Nelson 
Mandela die Entscheidung des 
ANC. „hat Jede unserer friedli
chen Forderungen nach mehr 
Rechten und Freiheiten mit Ge
walt und noch mehr Gewalt be
antwortet. Für jede Nation kommt 
die Zeit, da es für sie nur noch 
zwei Möglichkeiten gibt:, Sich zu 
ergeben oder zu kämpfen". Die
ser seit knapp 30 Jahren geführ
te Kampf hat die schwarze Bevöl
kerung Tausende Opfer geko
stet.

„Trotz aller Brutalitäten, die 
gegen das unterdrückte Volk be
gangen wurden", setzt Popo Mo
lefe fort, „haben die Menschen 
dieses Landes noch immer genü- 
Send guten Willen, und sie sind 
erelt, über die Zukunft Südafri

kas zu verhandeln. Wir sprechen 
nicht von Rache, wir sprechen 
nicht von Vergeltung. Sharpevll
le war ein häßliches Kapitel in 
unserer Geschichte, das sich nicht 
wiederholen darf. Jetzt müssen 
neue Selten aufgeschlagen wer
den, hellere, voller Hoffnung und 
erfüllt von Verantwortung gegen
über der gemeinsamen Zukunft."

Die derzeitige Situation in 
Südafrika unterscheide sich we

ginnen, die außerhalb der na
tionalen Grenzen in Europa sta
tioniert sind. Es müssen auch 
Möglichkeiten der Annahme der 
Vorschläge Über eine Begren
zung des Personalbestandes der 
Streitkräfte der Organisation des 
Warschauer Vertrages und der 
NATO in Mitteleuropa auf je 
700 000 — 750 000 Mann durch 
die NATO-Staaten sorgfältig un
tersucht wenden.

Soweit ich mich aus persönli
chen Erfahrungen durch Teil
nahme an den Verhandlungen 
über eine Reduzierung der 
Streitkräfte und Rüstungen In 
Mitteleuropa erinnern kann, ha
ben die westlichen Vertreter fast 
15 Jahre lang die Frage der Re
duzierung und des ..Ausgleichs" 
der Mannschaftsstärke der NATO 
und der Organisation des War
schauer Vertrages an die erste 
Stelle rücken lassen, indem sie 
erklärten, daß gerade die Militär
angehörigen die wichtigste Rolle 
..bei der Eroberung und Beset
zung von Territorien spielen". 
Warum lehnen denn die NATO- 
Länder heute, sozusagen von vorn
herein. ähnliche Vorschläge des 
Warschauer Vertrages ab?

Man möchte hoffen, daß bei
de Seiten in der soeben begon
nenen neuen Verhandlungsrunde 
alles in ihren Kräften stehende 
tun werden, um eine Lösung für 
diese Knotenprobleme zu finden. 
Das wird denn auch zur Gewähr 
dafür werden, daß der erste Ver
trag noch in diesem Jahr unter
schriftsreif wird.
Wladimir TSCHERNYSCHOW.

TASS-Kommentator

F. Castro warnt
USA vor Invasion
Bel einer Invasion Kubas 

müßten die USA nach den Wor
ten des kubanischen Staats- und 
Parteichefs Fidel Castro mit vie
len Toten rechnen. ..In den USA 
pflegt der Beifall für imperiali
stische Aggressionen aufzuhören, 
wenn Särge mit Leichen heimzu
kehren beginnen", sagte Castro 
am vergangenen Freitag auf ei
ner Pressekonferenz in Brasilia 
nach der Teilnahme an der Amts
einführung Präsident Fernando 
Collor de Mellos. Kuba werde 
sich ..unbeugsam verteidigen".

Castro tat kund, er respektie
re das Recht sozialistischer Staa
ten. ..kapitalistisch" zu werden. 
In jüngster Zeit sei eine Zensur 
für sowjetische Veröffentlichungen 
notwendig geworden, „urtl das 
Gift zu vermelden, das aus der 
Sowjetunion kommt unld das sehr 
schädlich ist". In Kuba gebe es 
Leute, 'die ..sich in Übereinstim
mung mit dem Imperialismus be
finden. Deshalb gäbt es für die 
Revolutionäre jegliche Meinungs
freiheit, für die Konterrevolu
tion aber keine. Das sind dde ge
genwärtigen Regeln", sagte er. 
Kuba sei dasselbe Kuba wie 
immer, das sich absolut nicht 
verändert habe, seinen Prinzipien 
treu bleibe,*der Aggression und 
der Blockade der USA wider
standen habe und sich auch unter 
den heutigen sehr komplizierten 
Bedingungen darauf vorbereite. 
Widerstand zu leisten und die 
Ideen des Sozialismus zu vertei
digen. .JÜe Revolution ist das 
Werk unseres Volkes. ist sein 
Kind, das wir lieben und vertei
digen. Die Kubaner sind glückli
cher als andere Völker der drit
ten Welt, weil sie hohe Lebenser
wartung und umfangreiche so
ziale Sicherheit haben, weil es 
Arbeit für alle gibt und für die 
Kinder gesorgt wird." 

sentlich von der im Jahre 1960. 
Zum ersten Mal seit 30 Jahren 
hätten die bislang verbotenen 
Organisationen die Möglichkeit, 
ihre Auffassungen öffentlich zu 
äußern. Jetzt erwarte man von 
der Regierung, daß sie den Aus
nahmezustand vollends aufhebt, 
alle politischen Gefangenen frei
läßt. die politischen Prozesse ein
stellt, eine allgemeine Amnestie 
verkündet, um so allen exilierten 
Südafrikanern die Möglichkeit 
zur Rückkehr in ihre Heimat zu 
geben und damit ein korrektes 
Klima für Verhandlungen zu 
schaffen.

Befragt, welche Vision er von 
Südafrika am Ende unseres Jahr
hunderts habe, antwortete der 
38Jährlge, der seit 1983 General
sekretär der UDF ist: „Das ist 
schwer vorauszusagen. Aber ich 
stelle mir vor, daß Südafrika im 
Jahre 2000 ein demokratisches 
und friedliches Land sein wird, 
das in der internationalen Ge
meinschaft, in der Vereinten Na
tion, in der Organisation der 
Afrikanischen Einheit und sicher 
auch in der Bewegung der Nicht
paktgebundenen seinen recht
mäßigen Platz einnimmt. Südafri
ka wird dann immer noch mit 
vielen Problemen belastet sein 
und mit den typischen Schwie
rigkeiten eines Entwicklungslan
des zu kämpfen haben. Jedoch 
denke ich. daß es bis dahin be
reits die ersten Schritte hin zu 
einem prosperierenden Land ge
tan haben wird.

Die Auswahl „Panorama" wur
de aus den Materialien der TASS 
und ADN vorbereitet.
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Über das Eigentum in der UdSSR
Abschnitt IV. Das Staatseigentum
(Schluß)

Artikel 19. Allgemeine Be
stimmungen über das Staatsei
gentum

l.Zum Staatseigentum gehören 
das Unionseigentum, das Eigen
tum der Unionsrepubliken, das 
Eigentum der autonomen Republi
ken, autonomen Gebiete, autono
men Bezirke, das Eigentum der 
Verwaltungs- und Terrltorlalge- 
bllde (Kommunaleigentum). Die 
Verfügung über das Staatseigen
tum und dessen Verwaltung ver
wirklichen 1m Namen des Volkes 
(der Bevölkerung des Verwal
tungs- und Terrltorlalgeblldes) die 
entsprechenden Sowjets der 
Volksdeputlerten und die von Ih
nen bevollmächtigten Staatsorga
ne.

Auf Vereinbarung zwischen 
Besitzern von Staatseigentum 
kann dieses sich In Ihrem gemein
samen Besitz befinden.

2. Das Eigentum. das aus 
den Haushalts- oder sonstigen 
Mitteln der UdSSR, der Unions
republik, der autonomen Re
publik, des autonomen Gebiets, 
des autonomen Bezirks, des Ver
waltungs- und Terrltorlalgeblldes 
oder aus den Mitteln der Ihnen 
unterstehenden Betrieben. Orga
nisationen und Einrichtungen ge
bildet oder angeschafft wird, ge
hört entsprechend zum Unionsei
gentum, zum Eigentum der Uni
onsrepublik, der autonomen Re
publik, des autonomen Gebiets, 
des autonomen Bezirks oder zum 
Eigentum des Verwaltungs- und 
Terrltorlalgeblldes.

3. Die UdSSR haftet nicht für 
die Verbindlichkeiten der Unions
republiken, der autonomen Repu
bliken, der autonomen Gebilde, 
und die Unionsrepubliken, auto
nomen Republiken, autonomen 
Gebilde. Verwaltungs- und Terrl- 
torlalgebllde haften nicht für die 
Verbindlichkeiten der UdSSR und 
voreinander.

Artikel 20. Das Eigentum an 
Grund und Boden und sonstigen 
Naturressourcen

1. Der Boden und seine Schät
ze, die Gewässer, die Pflanzen- 
und die Tierwelt sind ein unver
äußerliches Eigentum der auf 
diesem ”.............................. .
ker.

Die 
nome 
Gebiet _____  _ _
realisieren Im Rahmen der Ge
setze der UdSSR den Besitz, die 
Nutzung und die Verfügung über 
den Grund und Boden sowie 
sonstige Naturressourcen auf Ih
rem Territorium In Ihrem Inter
esse und 1m Interesse der 
UdSSR. Die autonome Republik, 
das autonome Gebiet und der au
tonome Bezirk verwirklichen die
se Machtbefugnisse auch Im In
teresse der Unionsrepublik und 
Im Rahmen Ihrer Gesetze.

Die Nutzung und die Verfügung 
über die Gewässer und andere 
Ressourcen auf dem Territorium 
zweier oder mehrerer Unionsre
publiken, der autonomen Repu
bliken, autonomen Gebiete, auto
nomen Bezirke erfolgen auf Ver
einbarung zwischen Ihnen und Im 
Notfall — unter Beteiligung der 
UdSSR.

2. Im Besitz und In der Nut
zung der UdSSR (Ihrer Organe 
und Organisationen) befinden 
sich Grundstücke und andere Na

Territorium lebenden Völ-

Unionsrepublik, die auto- 
Republlk, das autonome 
und der autonome Bezirk

turobjekte, die für die Gewähr
leistung der Tätigkeit der Macht- 
und Verwaltungsorgane der 
UdSSR, der Streitkräfte der 
UdSSR, der Grenz-, Innen- und 
Eisenbahntruppen, des Fernrohr
leitungstransports, des einheitli
chen Energiesystems der UdSSR, 
der Raum- und Unionssysteme 
für Verbindung und der Informa
tion sowie für die Nutzung an
deren Vermögens, das gemäß Teil 
2 des Artikels 21 des vorliegen
den Gesetzes auf Vereinbarung 
zwischen der UdSSR und der 
entsprechenden Unions- oder au
tonomen Republik dem Unions
eigentum zugerechnet wurde.

Der Entzug der besagten 
Grundstücke und anderer Natur
objekte erfolgt mit Zustimmung 
der UdSSR. Die Übergabe neuer 
Grundstücke und anderer Natur
objekte In Besitz und In Nutzung 
der UdSSR (Ihrer Organe und 
Organisationen) wird auf Ver
einbarung der UdSSR mit der 
Unionsrepublik, der autonomen 
Republik, dem autonomen Gebiet 
und dem autonomen Bezirk ver
wirklicht.

3. Die Ordnung der Übergabe 
der Grundstücke und anderer Na
turobjekte zur Sicherung des Re
publikbedarfs durch eine autono
me Republik, ein autonomes Ge
biet, einen autonomen Bezirk an 
die Unionsrepublik, der sie ange
hören, wird auf Vereinbarung 
zwischen der entsprechenden au
tonomen Republik, dem autono
men Gebiet, dem autonomen Be
zirk und der Unionsrepublik 
bestimmt.

4. Die Unlonsgrundlagen der 
Nutzung und des Schutzes der 
Naturressourcen werden durch 
die Gesetzgebung der 
festgelegt.

Die Ordnung der Übergabe des 
Bodens und anderer Naturres
sourcen In Besitz und In Nut
zung wird durch die Gesetzge
bungen der Unions- und der au
tonomen Republik und für die 
Gewährleistung des Bedarfs der 
ganzen Union und der Republi
ken, der Verteidigung und der 
Sicherheit des Landes — durch 
die Gesetzgebungen der UdSSR, 
der Unions- und der autonomen 
Republiken über die Nutzung und 
den Schutz der Naturressourcen 
festgelegt.

5. Die Streite, die zwischen der 
UdSSR, den Unionsrepubliken, 
autonomen Republiken, autono
men Gebieten und autonomen Be
zirken 1m Zusammenhang mit der 
Übergabe und der Nutzung des 
Bodens und anderer Naturres
sourcen entstehen, werden nach 
dem Schiedsverfahren oder In ei
ner anderen vom Gesetz festge
legten Ordnung behandelt.

Artikel 21. Das Unionseigen
tum

Im Eigentum der ganzen Union 
befinden sich das Eigentum der 
Macht- und Verwaltungsorgane 
der UdSSR, der Fernrohrleltungs- 
transport, das einheitliche Ener
giesystem der UdSSR, die Welt
raumsysteme und die Unions-Ver
bindungs- und -Informationssy
steme, das Vermögen der Streit
kräfte, der Grenz-, Innen- und 
Eisenbahntruppen, die Verteidi
gungsobjekte, die Mittel des 
Unlonshaushalts, die Staatsbank 
der UdSSR sowie die Reserve-, 

durch 
UdSSR

die Slcherungs- und andere Fonds 
der ganzen Union.

Zum Unionseigentum gehören 
auch die Betriebe und volkswirt
schaftlichen Komplexe In Indu
strie, Energetik und Bauwesen, 
der Eisenbahn-, Luft- und Was
sertransport, die Hochschulen 
von Unionsrang sowie anderes 
Vermögen, das auf Kosten der 
Unionsmittel oder kostenlos der 
UdSSR von den Unionsrepubli
ken, den autonomen Republiken, 
den autonomen und administra
tiv-territorialen Gebilden, den 
Bürgern und den Juristischen 
Personen übereignet wurde.

Artikel 22. Das Eigentum der 
Unionsrepubliken, der autono
men Gebiete und der autonomen 
Bezirke

1. Zum Eigentum der Unions
republik gehören das Eigentum 
der Macht- und Verwaltungsor
gane der Unionsrepublik, die kul
turhistorischen Werte der Völker 
der Unionsrepublik, die Mittel 
des Republikhaushalts, die Re- 
publlkbanken, die Slcherungs-, 
die Reserve- und andere Repu- 
publlkfonds sowie Betriebe und 
volkswirtschaftliche Komplexe, 
die Hochschulen von Republik
rang, die Objekte des sozialen 
und Kulturbereichs sowie ande
res Vermögen, das die Souverä
nität. die wirtschaftliche Selbstän
digkeit der Republik, Ihre wirt
schaftliche und soziale Entwick
lung gewährleistet.

2. Zum Eigentum der autono
men Republik, des autonomen 
Gebiets, des autonomen Bezirks 
gehört das Vermögen Ihrer Macht- 
und Verwaltungsorgane, die kul
turhistorischen Werte der Völker 
der autonomen Republik, des au
tonomen Gebiets, des autonomen 
Bezirks, die Mittel des entspre
chenden Haushalts, die Woh- 
nungs- und die übrige Kommu
nalwirtschaft des entsprechenden 
Sowjets der Volksdeputlerten 
sowie die Betriebe der Land
wirtschaft, des Handels, des 
Dienstleistungswesens, des Tran
sports, die Industrie-, Bau- und 
andere Betriebe und Komplexe, 
die Einrichtungen der Volksbil
dung, der Kultur, des Gesund
heitswesens sowie anderes Ver
mögen, das die Erhaltung der 
materiellen und geistigen Kultur 
der Völker der autonomen Re
publik, der autonomen Gebiete, 
der autonomen Bezirke, Ihre wirt
schaftliche und soziale Entwick
lung, die Lösung anderer Aufga
ben gewährleistet, vor denen die 
autonomen Republiken, autono
men Gebiete und autonomen Be
zirke stehen.

Artikel 23. Das Eigentum der 
administrativ-territorialen Gebilde ' 
(kommunales Eigentum)

Zum Eigentum der Region, des 
Gebiets, des Rayons oder eines 
anderen administrativ-territoria
len Gebildes gehören das Vermö
gen der Macht- und Verwaltungs
organe des administrativ-territo
rialen Gebildes, die Mittel des 
örtlichen Haushalts, der Wohn
raumbestand und die Kommunal
wirtschaft des örtlichen Sowjets 
der Volksdeputlerten; außerdem 
können dazu Agrar-, Handels-, 
Dlenstlelstungs-, Industrie- und 
Baubetriebe sowie der Transport 
und andere Produktionsstätten 
und -komplexe, Einrichtungen 
der Volksbildung, Kultur und des 
Gesundheitswesens sowie anderes 
Eigentum gehören, das zur wlrt- 

schaftllchen und sozialen Ent
wicklung und zur Lösung ande
rer Aufgaben, die die entspre
chenden administrativ-territoria
len Gebilde zu lösen haben, not
wendig Ist.

Artikel 24. Das Vermögen des 
Staatsbetriebes

1. Das Vermögen, das Staats
eigentum darstellt und sich Im 
Besitz des staatlichen Betriebes 
befindet, gehört Ihm mit dem 
Recht der vollen Bewirtschaftung.

Sein Recht auf volle Bewirt
schaftung seines Vermögens ver
wirklichend, besitzt und nutzt 
der Betrieb das genannte Vermö- 
?;en, verfügt darüber und ver- 
ährt damit nach Belieben, wenn 

dies nur dem Gesetz nicht zu
widerläuft. Bezüglich der vollen 
Bewirtschaftung des Vermögens 
gelten Satzungen über das Ei
gentumsrecht, wenn die Gesetz
gebungsakte der UdSSR, der 
Unions- und autonomen Republi
ken nichts anderes vorsehen.

2. Die zur Verwaltung des 
staatlichen Eigentums bevoll
mächtigten Staatsorgane lösen 
Fragen der Gründung des Be
triebs, der Bestimmung der Ziele 
seiner Tätigkeit, seiner Reorga
nisation und Auflösung und kon
trollieren die Effektivität der 
Nutzung und sichern die Ver
wahrung des Ihm anvertrauten 
staatlichen Eigentums und andere 
Rechtsbefugnisse gemäß den Ge
setzgebungsakten der UdSSR, der 
Unions- und autonomen Republi
ken über den staatlichen Betrieb.

3. Wenn ein Staatsorgan, das 
bevollmächtigt Ist, das Staatsei
gentum zu verwalten, einen Be
schluß über die Reorganisierung 
oder Auflösung des Staatsbetriebs 
faßt, hat das Arbeltskollektlv das 
Recht, außer In Fällen, wenn der 
Betrieb als zahlungsunfähig 
(bankrott) befunden worden Ist, 
zu fordern, daß der Betrieb In 
Pacht übergeben oder In einen 
anderen, auf kollektivem Eigen
tum beruhenden Betrieb reorga
nisiert wind. Die In solchen Fäl
len entstehenden Konflikte wer
den durch die staatliche Arbitra
ge geschlichtet.

Artikel 25. Das Eigentum des 
Arbeitskollektivs eines staatlichen 
Betriebs

1. Über den Gewinn, der dem 
staatlichen Betrieb nach Entrich
tung von Steuern und anderen 
Abführungen an den Haushalt 
übrigbleibt (der Reingewinn) ver
fügt das Arbeltskollektlv des Be
triebs. Ein Teil dieses Gewinns 
wird an die Mitglieder des Ar
beitskollektivs In der Ordnung 
und Im Ausmaß übergeben, die In 
den Gesetzgebungsakten festge
legt sind.

2. Die Summe des einem Mit
glied des Arbeltskollektlvs gehö
renden Gewinns bildet seine Ein
lage. Das Mitglied des Arbelts- 
kollektivs kann Aktien für die 
Summe seiner Einlage erhalten.

Für Einlagen (Aktien) zahlt 
der Betrieb alljährlich Prozente 
(Dividenden) aus. Die Höhe des 
Gewlnntells, der für die Auszah
lung von Prozenten (Dividenden) 
bereltgestellt wird, wind aufgrund 
einer Vereinbarung zwischen der 
Betriebsleitung und dem Arbelts- 
kollektlv festgelegt.

3. Mit Zustimmung des Mlt- 
Slieds des Arbeltskollektlvs kann 

le Summe seiner Einlage (ganz 
oder teilweise) für den Bau oder 

Erwerb eines Wohnhauses oder 
anderer Objekte mit sozialer und 
kultureller Bestimmung bereit
gestellt werden. Für die entspre
chende Summe der Einlage wer
den keine Zinsen gezahlt.

Das Mitglied des Arbeitskollek- 
tlvs hat das Recht, die Summe 
seiner Einlage (den Wert der 
Aktien) in der Ordnung und den 
Fristen zu erhalten, die auf ge
meinsamen Beschluß der Admini
stration und des Arbeitskollek
tivs festgelegt werden.

Bel der Auflösung des Be
triebs wird die Summe der Ein
lagen (der Wert der Aktien) 
den Mitgliedern des Arbeitskol
lektivs (den Erben) aus dem Ver
mögen ausgezahlt, das nach den 
Verrechnungen mit dem Haushalt, 
der Bank und anderen Kreditoren 
des Betriebs übrigbleibt.

Artikel 26. Das Vermögen der 
staatlichen Einrichtung

1. Das Vermögen, das staatli
ches Eigentum ist und durch den 
Eigentümer der staatlichen Ein
richtung (Organisation) zugesl-

Abschnitt V.
von Gemeinschaftsunternehmen, der ausländischen 

Staatsbürger, der Organisationen
und

Artlkel 27. Das Eigentum von 
Gemeinschaftsunternehmen

Gemeinschaftsunternehmen un
ter Teilnahme von sowjetischen 
Juristischen Personen undauslän
dischen Juristischen Personen und 
Bürgern werden auf dem Territo
rium der UdSSR In Form von 
Aktien-, Wirtschaftsgesellschaf
ten und -genossenschaften ge
schaffen und dürfen Eigentums
werte besitzen, die für die Aus
übung der laut Stiftungsurkun
den vorgesehenen Tätigkeit nötig 
sind.

Artikel 28. Das Eigentum aus
ländischer Staatsbürger

Die Bestimmungen des vorlie
genden Gesetzes, die sich auf das 
Eigentum der sowjetischen Bür
ger beziehen, werden auch In be
zug auf das Eigentum der aus
ländischen Staatsbürger In der 
UdSSR ständig angewandt. Die 
Bestimmungen über das Eigentum 
der Bauern- und sonstiger Ar
beitswirtschaft werden In bezug 
auf das Eigentum der ausländi
schen Staatsbürger angewandt, 
die In der UdSSR leben.

Abschnitt VI. Die Garantien und der Schutz 
des Eigentumsrechts

Artikel 31. Die Garantien des 
Eigentumsrecht

1. Der Staat gewährleistet die 
Stabilität der Eigentumsverhält
nisse, die gemäß dem vorliegen
den Gesetz festgelegt sind.

2. Im Falle der Verabschie
dung von Gesetzgebungsakten, 
die das Eigentumsrecht aufheben, 
durch die UdSSR. die Unions
oder die autonome Republik wer
den die Verluste, die dem Eigen
tümer Infolge der Verabschiedung 
dieser Akten zugefügt wunden, 
auf Gerichtsbeschluß dem Eigen
tümer in vollem Maße von der 
UdSSR, der entsprechenden Uni
ons- oder der autonomen 
publik ersetzt.

3. Der Staat gewährleistet 
Bürgern, Organiatlonen und 
anderen Eigentümern In der _ 
setzgebung gleiche Schutzbedin
gungen des Eigentumsrechts.

Artikel 32. Der Schutz des Ei
gentumsrechts

1. Der Eigentümer 1 
Recht, sein Vermögen 
fremden gesetzwidrigen 
gemäß den Zivilgesetzgebungen 

Re-

den 
den 
Ge-

hat das 
aus dem 

i Besitz

chert worden Ist, welche aus dém 
Staatshaushalt finanziert wird, 
befindet sich In der operativen 
Verwaltung dieser Einrichtung 
(Organisation).

2. Die vom Staatshaushalt fi
nanzierten Einrichtungen (Orga
nisationen), welche die In den 
Gesetzgebungsakten der UdSSR, 
der Unions- und autonomen Re
publiken festgelegten Fällen 
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben 
dürfen, erhalten das Recht, über 
die Infolge dieser Tätigkeit er
wirtschafteten Einnahmen sowie 
über das für diese Einnahmen er
worbene Vermögen zu verfügen.

3. Die staatliche Einrichtung 
(Organisation) haftet für die Ver
bindlichkeiten mit den Ihr zur 
Verfügung stehenden Geldmit
teln. Wenn die staatliche Einrich
tung (Organisation) zu wenig Mit
tel hat, trägt der Eigentümer des 
entsprechenden Vermögens die 
Verantwortung für deren Ver
pflichtungen.

Das Eigentum

Staaten
Artikel 29. Das Eigentum aus

ländischer Juristischer Personen
Ausländische Juristische Per

sonen haben das Recht, auf dem 
Territorium der UdSSR Industrle- 
und andere Betriebe. Gebäude, 
Anlagen und sonstiges Eigentum 
zu besitzen, damit sie eine Wirt
schafts- sowie andere Tätigkeit In 
den Fällen und in der Ordnung 
betreiben, die durch die Gesetz
gebungsakte der UdSSR festge
legt sind.

Artikel 30. Das Eigentum von 
fremden Staaten und Internatio
nalen Organisationen

Fremde Staaten und Internatio
nale Organisationen haben das 
Recht, auf dem Territorium der 
UdSSR Eigentums werte zu be
sitzen, die für die Realisierung 
diplomatischer, konsularischer 
und sonstiger Internationaler Be
ziehungen In den Fällen und In 
der Ordnung nötig sind, die laut 
Internationalen Verträgen und 
durch die Gesetzgebungsakte der 
UdSSR und der Unionsrepubli
ken festgelegt sind.

der UdiSSR, der Unions- und der 
autonomen Republiken anzufor
dern.

2. Der Eigentümer darf die Be
seitigung verschiedener Verlet
zungen seines Rechts fordern, 
auch wenn diese Verletzungen 
nicht mit dem Besitzentzug ver
bunden sind.

3. Der Schutz des Eigentums
rechts wird durch das Gericht, 
die 'Staatsarbitrage oder das 
Schiedsgericht verwirklicht.

4. Die Im vorliegenden Artikel 
vorgesehenen Rechte genießt 
auch die Person, die zwar kein 
Eigentümer Ist, die aber über das 
Vermögen mit dem Recht seiner 
vollständigen wirtschafte h e n 
Führung, operativen Verwaltung, 
seines lebenslangen Erbschaftsbe
sitzes oder aus einem anderen 
Grunde verfügt, der vom Gesetz 
oder vom Vertrag vorgesehen Ist. 
Diese Person hat das Recht auf 
den Schutz seines Besitzes auch 
gegen den Eigentümer.

Vorsltzender des Obersten
Moskau, Kreml. 6. März 1990

Artikel 33. Der Schutz der In
teresse* des Eigentümers beim 
Erlöschen seiner Rechte aus Grün
den, die Im Gesetz vorgesehen 
sind

1. Das Erlöschen des Eigen 
Iums rechts 1m Zusammenhang mit 
dem Beschluß über den Entzug 
des Grundstücks, auf dem sich 
das dem Eigentümer gehörende 
Wohnhaus, andere Bauten, Anla
gen oder Anpflanzungen befin
den, oder mit einem anderen Be
schluß eines Staatsorgans, der 
nicht unmittelbar auf den Entzug 
des Vermögens des Eigentümers / 
gerichtet Ist, wird nur In den 
Fällen und In der Ordnung ge
stattet, die durch die Gesetzge
bungsakten der UdSSR, der Uni
ons- und der autonomen Republi
ken festgelegt sind, dabei mit 
dem vollen Ersatz der Schäden, 
die dem Eigentümer, infolge des 
Erlöschens des Eigentumsrechts, 
zugefügt wurden.

Belm Nichteinverständnis des 
Eigentümers kann der Beschluß, 
der das Erlöschen des Eigentums
rechts nach sich zieht, nicht vor 
der Beilegung des Streites durch 
Gericht, Staats arbiträre oder 
Schiedsgericht verwirklicht wer
den. Bel der Behandlung des 
Streits wenden auch alle Fragen 
des Ersatzes des dem Eigentümer 
zugefügten Schadens gelöst.

2. Der Entzug des Vermögens 
des Eigentümers durch den Staat 
wird nur bei der Zwangsvoll
streckung in dieses Vermögen ge
mäß den Schuldverpflichtungen 
des Eigentümers In Fällen und in 
der Ordnung, die durch die Ge
setzgebungsakten der UdSSR, der 
Unions- und der autonomen Re
publiken vorgesehen sind, sowie 
in der Ordnung der Beschlagnah
me und der Enteignung ge
stattet.

Bel Katastrophen, Havarien, 
Epidemien, Tierseuchen und un
ter anderen Umständen. die 
außerordentlichen Charakter tra
gen, kann das Vermögen im In
teresse der Gesellschaft auf Be
schluß der Staatsmachtorgane 
dem Eigentümer In der Ordnung 
und unter Bedingungen, die 
durch die Gesetzgebungsakten 
der UdSSR, der Unions- und der 
autonomen Republiken festgelegt 
sind, und mit der Bezahlung des 
Vermögenswertes entzogen (b 
schlagnahmt) werden.

In Fällen, die durch die Ge
setzgebungsakten der Sowjetuni
on, der Unions- und der autono
men Republiken vorgesehen sind, 
kann das Vermögen dem Eigen
tümer auf Beschluß des Gerichts, 
der Staatsarbitrage oder eines 
anderen kompetenten Staatsor
gans (einer Amtsperson) in Form 
einer Sanktion für die Verübung 
eines Verbrechens oder einer an
deren Rechtsverletzung entzogen 
(beschlagnahmt) wenden.

Artikel 34. Die Ungültigkeit 
der Akten, die die Eigentümer
rechte verletzen

Falls Infolge des Erlasses eines 
dem Gesetz zuwiderlaufenden 
Aktes durch ein Staatsverwal
tungsorgan oder ein örtliches 
Staatsmachtorgan die Rechte des 
Eigentümers und anderer Perso
nen auf Besitz. Nutzung und das 
Ihm gehörenden Vermögen sowie 
über dessen Verfügung verletzt 
werden, so wird dieser Akt 'S 
Grund der Klage des Elventün J 
oder einer Person, deren Rechte 
verletzt wurden, als ungültig aner
kannt.

Die Schäden, die den Bürgern. 
Organisationen und anderen 
Personen Infolge des Erlasses be
sagter Akten zuvefügt wurden, 
müssen in vollem Maße aus Mit
teln ersetzt werden, über die die 
entsprechenden Macht- oder Ver
waltungsorgane verfügen.

Sowjets der UdSSR
M. GORBATSCHOW

Programmvorschau 
des Deutschen Radios Alma-Ata

Die Dienstagsausgabe bietet ei
ne Reportage zum Thema Wirt
schaft. Unsere Korrespondentin 
Im Gebiet Pawlodar berichtet 
aus dem Thälmann-Kolchos. Sie 
macht uns mit dem Tennenleiter 
Paul Kowalski bekannt.

Über den Menschen und seine 
Gesundheit spricht darauf der 
Kandidat der medizinischen Wis
senschaften Ernst Dyck. Ernst 
Dyck ist Mitglied des Läufer
klubs ..Nadeshda" In Petropaw- 
lowsk. Sie erraten wohl selbst, 
welches Heilmittel er für das be
ste hält.

Die Sendung am Mittwoch Ist 
für ganz kleine Hörer und ihre 
Eltern gedacht. Wir bringen das 
Märchen ,,Aschenputtel", gespielt 
von Jungen Theaterfreunden. Vor 
dem kommenden Osterfest Im 
April möchten wir Sie außerdem 
an einige Bräuche erinnern, da
mit Ihre Kinder dann an dieser 
Feier tellnehmen können.

Am Donnerstag berichten wir 
über das kasachische Frühllngs- 
fest ..Naurys", das dieser Tage 
In unserer Republik gefeiert wird.

Neues im Tschaikowski-Wettbewerb
Die Dotierung der Preise In 

dem - alle vier Jahre in Moskau 
stattfindenden Tschalkowskl-Mu- 
slkwettbewerb Ist Jetzt verdop
pelt worden. Wie TASS beim 
Ministerium für Kultur der 
UdSSR erfuhr, erhöht sich zum 
Beispiel der erste Preis von 
2 500 auf 5 000 Rubel. Ein Teil 
dieses Betrags soll In Devisen 
ausgezahlt werden.

Der nächste Wettbewerb, der 
vom 14. Juni bis 10. Juli In den 

Die alte Tradition erlebt In den 
letzten Jahren eine erfreuliche 
Wiedergeburt.

Die Freitagsausgabe orientiert 
zum Teil auf die ersten freien 
Parlamentswahlen In der Deut
schen Demokratischen Republik. 
Wir bringen ein Gespräch über 
dieses wichtige Ereignis und wol
len damit eine Serie von Berich
ten über die Lage in den beiden 
deutschen Staaten beginnen. 
Aber nicht nur ausländische Pro
bleme stehen auf dem Freitags
programm. Am Sonntag wird ein 
neues Parlament auch In unserer 
Republik gewählt. Unser ehren
amtlicher Korrespondent Hein
rich Funk stellt den Volksdepu- 
tlertenkandldaten für den Kon
greß Kasachstans Vitali Rose vor.

Das Wunschkonzert am Sams
tag lädt viele Jubllare und Hoch
zeitspaare zu Gratulationen Ihrer 
Verwandten und Freunde ein. 
Wir hoffen, schöne Volkslieder 
bringen unsere Zuhörer In gute 
Stimmung. Auf Wlederhörenl

Eduard MERKER

Fächern Klavier, Geige, Cello 
und Sologesang ausgetragen wird, 
soll über drei Runden gehen. In 
der Schlußrunde werden zwölf 
Pianisten, zwölf Geiger, zwölf 
Cellisten sowie acht Sängerinnen 
und acht Sänger Wettstreiten. Für 
die Instrumentallsten werden Je 
acht Preise und für die Vokall- 
sten Je zwölf Preise vergeben. 
Im 150. Geburtsjahr P. I. Tschai
kowskis wird mit besonders ho
hen Tellnehmerzahlen gerechnet.

Für eine gesunde Lebensweise

Sportfest auf dem Dorfe
In Astnachanka, Gebiet Zellno

grad, wurde neulich die Gehlets- 
spartaiklade in Wintersportarten 
ausgetragen. In Stadien und auf 
Sportplätzen, In Sporthallen und 
an Schießständen wetteiferten 
die Dorfsportler aus mehreren 
Rayons des Neulandgeblets. Den 
Zuschauern und Teilnehmern der 
Spartakiade wunde auch ein In
haltsreiches buntes Kulturpro
gramm angöboten. Attraktiv und 
farbenprächtig war die Eröff
nungszeremonie der Spartakiade. 
Sie versammelte viele Interessen
ten. Ganze Familien kamen zum 
Fest, und nicht nur, um zuzu- 
schauen. Hier konnte man sich 
auch an lustigen Spielen und 
Wettbewerben beteiligen, aller
hand Süßigkeiten und Leckerbis
sen naschen, Tee oder Kumys 
trinken, mit der feurigen ,,Troi
ka" fahren.

Unter den Sportlern waren vie
le beste Arbeiter aus verschiede
nen Agrarbetrieben des Gebiets 
vertreten. Kein Wunder auch — 
Im gesunden Körper lebt |a ein 
gesunder Geist, und wer der 
Stärkste im Sport Ist, der erzielt 
gewöhnlich auch die besten Re
sultate bei der Arbeit.

Wenn man diese Dorfsportier 
sah, wunderte man sich über die 
vielen Sportfreunde, die neben 
ihrer schwierigen Arbeit noch 
Zelt zum Sporttreiben finden. 
Diese Bewegung hat In den letz
ten Jahren Im Gebiet Zellnograd 
wirklich einen Massencharakter 
gewonnen. Nicht die letzte Rolle 
spielt da wohl eine zielgerichtete 
Unterstützung durch die Gebiets
leitung. Allein In den letzten 
Jahren sind da 12 Stadien, 170 
Sportplätze. 25 Sporthallen und 
40 Schleßstände errichtet wor
den. Die Folgen eines solchen 
Herangehens an die sinnvolle

Freizeitgestaltung der Dorf werk
tätigen liegen auf der Hand — 
Hunderte Sportler haben sich nun 
In Astnachanka versammelt, um 
ihre Kräfte zu messen.

Die Eröffnungsfeier geht Ih
rem Ende zu. Die Eiskunstläufer 
zeigen Ihre Meisterschaft, sie wer
den durch Junge Hockeyspieler 
abgelöst. Mädchen in Natlonal- 
trachen begrüßen die Vertreter 
der Mannschaften. Da gehen.schon 
die bunten Fahnen der Spartakia
de hoch, gehißt von Roman 
Wagner, Skiläufer aus Balka- 
schlno, mehrfacher Republik
meister In dieser Sportart und 
G. Rogolowskaja, Skiläuferin 
aus dem Sowchos „SchlrokowstaT 
Im Stadion erscheint R. Arbljew, 
Lehrer an der Landwirtschaftli
chen Berufsschule Nr. 26 aus As- 
trachanka, mit der brennenden 
Fackel in der Hand. Er über
reicht sie unter stürmischem Bei
fall dem bekannten Batyr M.

Koshachmetow. und dieser ent
zündet damit das Spartakiade- 
Feuer...

Als ersten gingen die Skiläu
fer in den Kampf. Auf der 10-km- 
Strecke war Roman Wagner aus 
Balkaschino wieder außer Kon
kurrenz. Mit 27 Minuten und 5 
Sekunden war er der Beste. Ihm 
folgte sein Mannschaftskollege 
A. Jerjomin. Auch die Skiläufe
rinnen aus Balkaschino waren al
len anderen überlegen. Aber In 
Eishockey und Bandy waren 
die Sportler aus Makinsk öle 
Stärksten.

Anschließend begann der 
spannende Kampf unter den Eis
anglern Diese Sportart, die zu
gleich auch als gute Erholung 
gilt, hat sich unter den Einwoh
nern des Neulandgeblets einer 
großen Beliebtheit er
freut. Die Brüder Woldemar 
und Eugen Näb zogen da die mei
sten Hechte heraus und wurden 
Sieger.

Inzwischen zogen die Schieds
richter das Fazit der Spartakiade. 
Den ersten Platz bei der Mann
schaftswertung belegten die 
Dorfsportier des Rayons Makinsk. 
Zweitplazierte waren die Sport
ler aus Atbassar. Die Gastgeber 
begnügten sich mit dem dritten 
Platz.

Die Spartakiade ist zu Ende. 
Wie viele Eindrücke hat sie aber 
bei den Teilnehmern und Zu
schauern hinterlasen!

In den Bildern:
Eröffnung der Spartakiade:
Narzls Waizechowski und Er

win Schmidt fahren Kinder mit 
Ihrem Troika-Gespann;

während des Eishockeyturniers:
Brüder Näb beim Elsangeln

Fotos: Jürgen österle
Gebiet Zellnograd

Chefredakteur 1. V. 
Jakob GERNER

Kasaicxa« CCP, 
480044, Anua-Ara 

yn. M. ropbKoro 50, 
4-fl avajK

Unsere Anschrift: Vorzimmer des Chefredakteurs — 33*42*69, stellvertretende Chefredakteure — 33-92-91, 33*31*33; Redaktlons- 
sekretlr — 33-37-77, Sekretariat — 33-34-37; Abteilungen: Ideologische Massenarbeit — 33-38-69, 33-38-04; 
Ökonomik — 33-33-09; Wirtschaftsinformation — 33-25-02; Volksbildung — 33-37-62; Kultur — 33-43-84; Leser
briefe — 33-48-29, 33-33-96, 33-32-33; Literatur — 33-38-80; Stllredakteur — 33-45-56; Übersetzungsbüro — 
33-26-62; Schreibbüro — 33-25-87; Korrektoren — 33-92-84.

Unsere Korrespondentenbüros: Dshambul — 5-19-02; Kustanal — 5-34-40; Pawlodar — 46-88-33; Petro- 
pawlowsk — 6-53-62; Zellnograd — 2-04-49.
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BwIOANT e)K*AH0BHOt KpOM« 
■OCKpaceHbfl M nOHeABHbKMKa

OpABHb TpYAOioro 
Kpacworo 3h«m«hn 

TMROrpMpH« HsABTMbCTM 
I4K KoMnapTMM Kasaxcrawa 

480044, np. JleHMHa, 2/4

raseva OTnanaTawa 
otpcaTHHM 
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